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A. N. Die arabische Ziffer zeigt die Seitenzahl
an ; die danebenstehende römische Zahl I. be¬
zeichnet das erste Heft , mit dessen Schluß
die Seitenzahl abbricht , welche in dem
zweyten Hefte neu beginnt und ununterbro¬
chen bis zu Ende des sechsten Hefts fort-
läuft , weshalb die übrigen Hefte , ausser
dem ersten, mit einer römischen Nummer
nicht bezeichnet sind: z. B.

I. 8. bezeichnet: Erstes Heft , Seite 8.
L. bezeichnet: Seite 8 . ausser dem er¬

ste« Heft.

A.
Abdrucken,  von Münzen auf Knöpfe von Zinn oder

sonstigem Metalle , oder sonstige Gegenstände
ist verboten. 27s.

Abgaben,  vom Tonnengchalt I. 17. — Ei« - und AuS-
1
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zugs - Abgaben in der Stadt Bremen §6 . —
Staats - und Eommünal - Abgaben , welche nach
erkanntem Concurse , während des Concurs-
Verfahrens bis zum Verkaufe des Eoncursguts
fällig werden , brauchen nicht prositirt zu wer-

, den , die Bezahlung derselben geschieht aus
der Concursmaffe Zo. — Consumtions - Abgabe
für die St .dt Oldenburg , deren Einführung
IZ7 . Bestrafung der Desraudations - Fälle 140,
Tarif dieser Abgabe ig8 , Kontrolle über die
Schlächter und Anstellung eines Fleischbeschauers
145. ff. — Herrschaftliche und sonstige öffent¬
liche Abgaben , Verfahren bey den bey deren
Beytrcibung vorkommenden Interventionen - 24.

Abkommen,  welches am 8ten Junius »8r ; über die
Berhältnisse der Herrschaft Kniphausen abge¬
schlossen ZZe —Z4S-

Abschätzung , der Brandschäden . Die deSfälligen
Gebühren der Taxatoren fallen den Eigenthü-
mern der beschädigten Gebäude zur Last zgr.

Abschoß - Geld.  S . Abzugs - Geld.

Abstcrben,  eines beurlaubten Soldaten , oher eines
beeidigten Wehrpflichtigen ist der Militair-
Commission anzuzeigen I . ig . so.

Abstürze,  der Deiche , wann sie vorhanden , >8 - , deren
Wiederherstellung ; wenn siö bedeutend , werden
von der Vogtey in Beyhülfs -Arbeit wieder her-

.gestellt . i8z - §. 3.

Abtretung,  der Erbherrschaft Jever , 31 — verschie¬
dener erb - und eigenthümlicher Rechte in An¬
sehung der Herrlichkeit Dinklage von Seiten
des Grafen von Galen an die Oldenburgische
Landesherrschaft . 375.

Abzugs - Geld,  welches bis jetzt den dazu berech¬
tigten Städten - Korporationen oder Commü-
nen Vorbehalten worden , Aufhebung desselben
zwischen den Herzoglich - Oldenburgischen Lan¬
den und sämmtlichen Königlich - Dännemarki-
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schon , zum deutsche » Bunde nicht gehörigen
Stauten . 77.

Accise,  von fremdem Branntwein , muß gleich bey
Entrichtung des Gränzzolls an den Zollcinneh-
mer entrichtet werden ! . 25 . — Defraudation
derselben durch unrichtige Angabe des fremden
Branntweins bey den Gränzzvllstättcn und

durch Angabe anderer Flüssigkeiten für ausge¬

henden Branntwein Z. — Jntimation und nä¬

here Bestimmung der Verordnung vom »ysten

Dec . - 8 >4« 364.

Acte , freywilliger Gerichtsbarkeit,  welche

bey den Landesherrlichen und städtischen Behör¬

den zu Oldenburg und Delmenhorst ausgenom¬
men sind , können aus dem Grunde mangeln¬
der Distrikts - Competenz nicht angefochten wer¬

den . 244.

A^ te , welche dürftige und solche Reisende , die nur von
ihrer Hände Arbeit leben , von ihrer Regierung
ausgestellt erhalten müssen , um nach Frank¬
reich zu reisen . 226.

Activ Masse,  die eidliche Bekräftigung des Verzeich¬

nisses derselben , nach §. 29 . der ConcursrOrd-
nung , ist dem gemeinschaftlichen Schuldner nur

auf Antrag des Liirator innsrne odereines der
Creditorcn aufzugeben . 240 . 1.

Agip,  des Convenrions - Geldes , dessen Bestimmung.
382.

All odifi eation,  der von der höchsten Lehnsherrschast
relcvircnden Lehen I . 59 . — Aufforderung um

Nachsuchung derselben . 7z.

Allodifications - Urkunde . I . 4 -.

Ammerland.  Der für dasselbe bestimmte Haspel . 74.

Ae m ter,  Competenz derselben , in Defraudationä - Sa¬
chen wegen der Consumtions - Abgabe in der
Stadt Oldenburg . 275.

Amtsbote,  Beschränkung dessen Gebühr bey Pfändun¬
gen und executivischenMobiliar -Verkäufen . 1. 27 .

1 *
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Amts -Einnehmer , müssen die Hebung der Jmpfge -,
bührcn , wen » es verlangt wird , gegen 2 Pro¬
cent übernehmen , g.

Amts - Gr äuze,  zwischen den Aemtern Cloppenburg
und Friesoythe , deren Regulirung . izi.

Anbauer , neue,  in den vormals Hannoverschen Kirch-
spielscheilen der Acmter Bechta und Damme,
sossen rüeksichtlich ihrer ehelichen Güterverhält¬
nisse nach den in den übrigen Lhcilen der Kreise
Bechta und Cloppenburg geltenden vormals
Münstcrschen Rechten und Gewohnheiten und
namentlich nach der Münsterschcn Policey -Ord-
nung beurtheilt werden . Z74.

Ang abc,  unrichtige , des bey den Gränzzollstätten zu
veraccisenden Branntweins wird als Accise-
Deftaudation angesehen und bestraft , z.

Anklagestand,  die darin wegen eines Cassendefects zu
setzenden Cassen - und andere mit Herrschaftli¬
chen oder öffentlichen Hebungen beauftragte Be¬
amte oder Officialen , desgleichen Auctionsver-
walter sind von dem Genuß eines Kheils ihres
Dienst -Einkommens gänzlich ausgeschlossen . 496.

Anleihen , zu Deichen , Sielen und Uferwer¬
ken  und der Commünen überhaupt . Verord¬
nung dieserhalb vom rsten Juny »z - S- SoZ —
224 . Solche Anleihen können entweder von ein¬
zelnen Landbesitzern,  oder von bestehen¬
den Commünen (Deichband , Bogtey Siel¬
acht ) oder auch von Privatgesellschaften
contrahirt werden , 21« . §. r . — Wann ein¬
zelne Landbesitzer  solche Anleihen contra-
hiren können ibül . u. 216 . Z. 8 - Erfordernisse
und Bedingungen zur Gültigkeit derselben und
um eine privilegirte Hypothek zu erlangen,
-an . §. Z. 4 . Aufnahme der desfälligen Schuld¬
verschreibung vor dem Amte , 212 . Jngrossa-
tion derselben , 21z . Wenn die Deichschuld durch
Annahme bey einer von der Deichbehörde vor-
genommenen Ausverdingung contrahirt ist, - ,4.
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K. Z. executivische Beytreibmig dersekben idiä . Jn-

groffation desAusverdingungs - u .Abnahme -Pro-

tocolls , wozu es der Einwilligung desSchuldners

nicht bedarf ibill . Zehnjähriges Privilegium,

s eluto der Jngroffaiion , der wegen einer solchen

Deichschuld constituirten Hypothek . Nach .Ab¬

lauf der Jahre r825 « nd >8 - 6 können einzelne

Landbesitzer eine Deichschuld mit privilegirter
Hypothek nur mit ausdrücklicher Bewilligung

der Cammer contrahiren , - 17. — Erforder¬

nisse und Bedingungen , wenn die Anleihe von

cinerC om m üne geschieht , r - o. Genehmigung

der Cammer hierzu , isiiä . Die Schuldverschrei¬

bung muß auf dem Amte ausgcfertigt und von

wenigstens drey Mitgliedern der Commune

unterschrieben werden , ilüä . Eine Jngrossation
derselben findet nicht Statt , ikill . Eine solche

Commünalschuld haftet auf allen zur Commune

gehörigen Grundstücken , nach §. 51 . 0. der Hy¬

potheken - Ordnung , als eine Reallast . — Die

Weyträge der einzelnen Interessenten zum Ab¬

trag des CapitalS und der Zinsen «genießen ein

zweijähriges Privilegium , 221 . — Falle , wenn

Mehrere,  die einen in dem ordentlich « :

Deichbande nicht befaßten , sondern ausserhalb

desselben belegenen , bedeichten Groden besitzen,

einer solchen Anleihe bedürfen , 22rr §. 14 . Er¬

fordernisse und Bedingungen wegen einer sol¬

chen Anleihe . 2- 11—224 . Die Genehmigung der

Cammer ist erforderlich . 223 - 0. ä . Die An¬

leihe genießt eben diejenigen Vorzüge und Pri¬

vilegien , wie eine Commünal - Schuld ikiä.

Ansprüche , der M ili tairp e rson en,  an die Ar¬

men - Anstalten . - 74 . ff.

An ti ehret isch er « Be iitz . , eines Grundstücks , hat U«
gen , einen Dritten nur dann , und von dem Zeit-
puncte an rechtliche Kraft , da er ingrossirt
worden . 242.

A ntichrctischcr - Besitzer,  das im §. ; o. Zit. v. der
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Hypotheken - Ordnung demselben gestattete Se¬
parations - und Retentionsrecht darf zum Nach¬
thelle mehr befugter , insonderheit früher in-
grosst 'rter Gläubiger nicht ausgeübt werden.
242.

Antretung,  der Regierung , durch Seine Herzogliche
Durchlaucht , den Herzog Peter Friedrich Lud¬
wig , im eigenen Namen . 23.

Anwendbarkeit,  der Oldenburgischeie mid Hannöver-
schen Verordnungen -̂ - -mif die von Hannover
abgetMenett ^ Landesrheile . Declaration des

. . - §. l . der unter dem Zten Derb . 1817 erlassenen
desfälligen Landesherrlichen Verordnung . 37z.

Anzeige,  die von den Predigern zu machende , wegen
der unehelichen Geburten . 225.

Anzeigen,  wöchentliche , Verlegung der Termine zur
Ausgabe derselben und Annahme der für die¬
selben bestimmten Jnsercnda . 25g , erscheinen
wöchentlich zwcymal . 2/4.

Apotheker,  Bestimmung derjenigen Arzney - Maaren,
deren Verkauf denselben ausschließlich verblei¬
ben soll . 46 . 51 —54.

Approbations - Gesuche,  wegen Bauten und Repa¬
rationen an den geistlichen und Schul Gebäu¬
den sin - stets vor dem isten Januar cinzusen-
den . 4gr . f>

Arbeitshaus,  auf der Schanze vor dem Haarenthor,
nebst den dazu gehörigen Gründen , ist der Ju¬
risdiction des Stadt - Amts zu Oldenburg un¬
terworfen . rzy.

Arcona,  Vorgebirge , Errichtung eines Leuchtthurms
daselbst , zur Sicherung der Schifffahrt in der
Ostsee . 50z.

Arme,  aus dem Lande , welche in das Oldenburgische
Krankenhaus ausgenommen . Erstattung der
desfälligen Verpflegungskosten innerhalb 6 Wo¬
chen, 348 .

ArmcFußrcisende.  S . Fußreisende.
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A r Acn - A n sta l t e n , Ansprüche .der Uilitair -Personen

an dieselben, 274. ff.

Arzneyen,  Preise derselben , i >8. Veränderungen der

, Preise , 444. ff.

Arzne ymittel,  neu aufgenommene , Preisbestimmung
derselben , 4L6. ff,

Arzney - Lare,  neue Anordnung derselben, rig . Preis-

Veränderungen derselben , 444 . ff»

Arzncy - Waaren,  deren Verkauf den Apothekern

ausschließlich verbleiben soll, 4S. 51—54. deren

Verkauf auch den Krämern gestattet seyn soll,

4Ü—5». " ^

Assecuranz - A nstalten,  auswärtige . Versicherung

unbeweglicher Besitzungen und Gebäude , welche

in der hiesigen Brandcaffc ausgenommen sind,

ist gänzlich , und beweglicher Güter vor Feu:

ers - Gefahr ohne Consens der Cammer verbo,

tcn , 35- 37.
Auclionsverwalter.  Denselben sind- auf ihr Ansu¬

chen gerichtliche Zahlungs - Mandate wieder die

Käufer und Heuerleute , und weitere HülfS-

Vollstreckung, auch während der Gerichtsfcricn

zu ertheilen , 75. — sind von dem Genuß eines

Theils ihres Dienst Einkommens gänzlich aus¬

geschlossen, im Falle und von dem Zeitpunkte

an , wo sie wegen eines Caffen Defekts in An¬

klagestand zu setzen. 496.

Aufbewahrung,  von Lhecr und Schießpulver , in der

Stadt Oldenburg . 4z.

Aufhebung,  der Lehnsverbindung , S . Modifikation,

— der „ trinitz - äuss " in Großbrlttannischen
Häfen und der Zölle auf Schiffe in den König¬

lichen Häfen Ramsgate und Dover,  zu

Gunsten der Oldcnburgi sehen Schiffe , >oc> —

des Zolls  kür Wagen , auf welchen sich keine

zokbarc Güter befinden , oder die nicht als

Waare die Gränzzollstätte passiren , 238- —

des nexus,  worin die in den .respcctiven
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Kirchspielen Damme und Holdorf wohnenden
Protestanten zu auswärtigen Kirchen stehen.
4-S.

Auflösung,  Lex Special - LiquidationS- Commission,
wegen der für die Herrschaft Jever im Jahre
I8o6 errichteten Kriegs - Casse, I. 19. — des
Ober - Gcmeinderaths , ibick.

Ausfuhr,  von Straßen - und Feldsteinen, ist bcy Strafe
der Confiscation und Brüche von g Rthlr . ver¬
boten. H6S.

Ausfuhr - Zoll.  S . Gränzzo«.
Auspfarrung,  einiger bisher zum Kirchspiel Damme

gehörigen Ortschaften und deren Erhebung zu
einem befondern Kirchspiele Holdorf,—  41g.
desfällige Bestimmungen.

A uthent  i s che De cl a ra  t i 0 n des§. 49. der Verordnung
über Bestimmung und Zweck dcrStraf -Arbeits-
Anstalt in Vechta, vom sgstenMay , gri . 258.

Authentische Interpretation  des §. , 9. der
Wittwen - Caffe- Verordnung . 25s.

W.
Bannrecht,  der Herrschaftlichen Wassermühlen in Ol¬

denburg. 64.
Bauten,  der geistlichen- und Schulgebäude, Einsendung

der Approbatrons - Gesuche vor dem igten May,
LZ2. — vor dem istcn Januar bey z Rthlr.
Brüche. 49, . f.

Befreynng , vom Gefängnisse,  gegen Leistung hin¬
reichender Sicherheit . Nähere Vorschriften zur

' Erläuterung und , Ergänzung der dieserhakb
vorgcschriebenen Bestimmungen im Art . 613. ff-
des Strafgesetzbuchs, 414. ff.

Beglaubigung,  unter Weydruckung deS Namenfiegelch
statt des Wappensiegels, ist als gültig zu betrach¬
ten. 15. — der Unterschriften, soll bey wichtigen,
besonders zweyftitrgen Rechtsgeschäften nicht



Sachregister. 9

Statt finden , sonder» cs sollen die Parteien an
das Amt verwiese» werden , »9g . auch die, solchen
Rechtsgeschäften angchängten In gross « ti-
ons - Bewilligung  e n,  Contracte über
Mobilien - Verkäufe , in deren Besitz der Ver¬
käufer bleiben soll , und die Bewilligung der
Jngroffakion des oonstituti pooeeroorii sollen
nicht beglaubigt werden , lgg.

Degräbnißkeller,  auf dem heil . Geist - Kirchhofs,
Regulativ wegen Erbauung derselben, 288-

Beschädigungen , an der Dossirung des Weges aus

dem Haarenthvre , Verbot derselben . 470.

Bescheinigungen,  dürftiger Reisenden , zur Reise
»ach Frankreich . - r6.

Besitzungen,  welche in der Oldenburgischen Brand,
caffe ausgenommen sind , dürfen in auswärti,
gen Brand - Assecuranz - Anstalten nicht versi¬
chert werden , zz . — auswärtige , Englische,
Inhalt einer Königlich - Großbrittannischen Ca-
binctö - Ordre vom >6ten Junius »827 in Be¬

treff der Schifffahrt nach und von denselben, so¬
weit solcher die Schifffahrt und den Handel Ol-
denburgischer Unterthanen angeht . 485 . ff.

Besitz - Veränderungen,  der Grundstücke in der
Herrschaft Jever , sind innerhalb 4 Wochen bcy
einer Bräche von 15 Rthlr . , bcy dem beykom-
menden Amte anzuzeigen . 56z-

Beurlaubungen,  der MÜitairpcrsoncn . 245.

Beutelgeld,  ans den Herrschaftlichen Wassermühlen in
Oldenburg und der Windmühle vor dem heil,
Geist - Lhore . S . Malten.

Bsyhülfe , zur Deicharbcit , Leistung derselben in der
Herrschaft Jever , 17g. — sie wird von dem gan¬
zen Deichbande oder nur von der Vogtey gelei¬
stet , rg »—8Z- — deren Anordnung und Regu-
kirung, ? i8Z - 8- I >— sic wird von allen Deich-
psiichtigcn Ländereyen geleistet nach dem Fuße
der additioncllen Contribution , in natura nach
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Beyhülfswüppen , 134 . §. 4 - — sie muß vom
Erbpächter wegen der in Erbpacht gegebenen
Ländereycn , ohne Regreß gegen den Verpächter,
geleistet werden . 136 . §. 6 — Bestimmung der
Pütten bey der Bcyhülfs -Arbeit . >88 . h. io . —
Errichtung einer Deich - Beyhülfs - Cassc idiä.
§. n . — Ablegung , Examination und Decision
dieser Rechnungen , igo.

B e y h ü l f s - Ar b ei r . S . Beyhülfe.

Bcyhülfsgrasen-  Register . 188 , 9.
W ey h ü ! fs - W ü p p e , bey Deicharbeitcn , nach dersel¬

ben wird die in Natural - Arbeiten bestehende
Beyhülfe geleistet , >84 - K. 4 . ; sie besteht ans
6 » Bonitätsgrasen ibiä . Zusammensetzung der¬
selben nach einem Bonitäts - Grasen - Register,
ibiä . — Dcichfreye Wuppen , 186 . Was eine
Beyhülfs - Wüppe zu stellen , 187 . §. 8 . 138 -
Bestimmung und Anweisung der von derselben
in den Deich zu bringenden Pürten , >88 . Z. io.
Pütten - Register ibiä . generelle Liquidation
über die sämmtlichen Wuppen . il >iä.

Beweisführung,  beym Biehschütten durch Taxation
des rerursachten Schadens , daß solcher weni¬
ger als das Schüttgeld betrage , steht den Ei-
gcnthümern des geschütteten Biches frey . 545.

Blüse,  Errichtung derselben , auf der Insel Wange¬
rooge , - 47.

Blutigel,  Fang derselben und Handel mit denselben,
19z . — Ausländern ist das Fangen derselben
verboten , 194 . — Landes - Eingesessene bedürfen
einer schriftsichen Erlaubnis ! hierzu iliiä . —
Die concessionirten Blutigel -Fänger sollen stets
mit einem hinlänglichen Borrathe dieser Thiere
versehen seyn idicl . — Bestrafung der Contra-
ventionen . 195.

Bonitäts - Grafen. >84 - §. 4-

Bonitäts - Grasen - Register.  184 . Deren Anfer¬
tigung . r8S-
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Boten - Post.  Coursveränderung derselben . »50—255,

Braken , wann sie vorhanden , rge , werden vom gan¬

zen Deichband zugedeicht idi -l.

B r a nd - A ssecura nz - Anstal ten.  S . Assecuranz-
Anstalten.

Brandcafsen - Gelder,  welche nach erkanntem Con-

cnrse . während des Concursverfahrcns bis zum

Verkaufe des Concursgucs fällig werden , ge¬

hören nicht in den Concurs , und brauchen,

gleich andern onoridns renlibu - , nicht prositirt

zu werden , sondern sind als eine Schuld der

Masse anzusehen . 90.

Brandcasscn - Taxatoren,  wem die Gebühren

für Abschätzung der Brandschäden zur Last fal¬

len . ZZ2.

Brandcasscn - Verordnung  vom gten Novbr . 1764.

Nähere Bestimmung einiger Punkte derselben,

384 - ff-

B ra >nd - S chäd e n , die Gebühren der Taxatoren für

deren Abschätzung fallen den Eigenthümern der

beschädigten Gebäude zur Last . 592.

Brand - Vcrsicherungs - Register,  Revision der¬

selben . z8s - ff-

Branntwein,  fremder , die davon zu erlegende Accise

muß gleich Key Entrichtung des Gränzzolls

entrichtet werden , I . 2z . — jede unrichtige An¬

gabe desselben bey den Gränzzollstätten wird

als absichtliche Defraudation angesehen und be¬

straft . z.

Brennen,  der Honig - und Wutterfäßer , 228 . » zz . —

des zum Vertreiben in und durch die Hannö-

verschen Lande bestimmten Hornviehs . - 6i.

Brüche,  wegen eigenmächtiger Anlegung von Packwer¬

ken , Höften und Schlenzen an den Ufern der

Hunte . 1. 5 . — wegen Creditgebens der Gast-

und Schcnkwirthe , auf Wein , Branntwein und

andere starke Getränke , I . Lg. — wegen Ver¬

kaufs und Gebrauchs ungestempelter Spielkar-
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tc » , 1. Zs - — wegen Wegbleibcns von der öf¬
fentlichen Impfung, , io . — wegen schnelles
Fahren und Reiten in der Stadt Oldenburg
und auf de» Wällen daselbst . 12. — wegen Un¬
terlassung der den M -Utair - Patrouillen und
Posten zu bezeigenden Ächtung . »Z: — wegen
Gebrauchs ungeköhrter Hengste zum Bedecken
der Stuten , idiä . — wegen Verkaufs von Arz¬
nei) - Maaren , deren Verkauf den Apothekern
reservirt bleiben soll , 47 . — wegen Uebertre-
tung der Policcy - Verordnung in Betreff des
Walles der Stadt Oldenbirrg , 6g . — wegen De¬
fraudation der für die Stadt Oldenburg angeord-
ntten Consumtions -Abgabe 140 und 275 — wegen
Uebertretung der Verordnung , die Eichung der
Hvnigfäßer , 228 . — der Wutterfäßer in der
Herrschaft Jever betreffend , 2Z4 . — wegen
Uebertretung der Verordnung der Oldenburger
Pferde - und Viehmärkte , 2gä . — wegen nicht
gestempelter ausländischer Kalender und mit
solchen versehenen Taschenbücher , - zS . — wegen
Defraudation des Weg - und Brückengeldes zu
Bümmerstede und Tungeln , 2) 7. — wegen
Ausfuhr von Straßen - und Feldsteinen 267 . —
wegen Uebertretung der Vorschriften wegcs des
über den Ochtumer Sand gestatteten Leincn-
zugs , Z24. — wegen unterlassener Nachsuchung
und Umschreibung der Drichfrcyen Grundstücke,
Z49 - — wegen unbefugten Handels mit unver¬
arbeiteten Pftrdchaaren , Z52. — wegen unbe¬
fugtes Hausiren zum Lumpensammeln , ZZg .—
wegen versäumter Uinschrei' bung in der Herr¬
schaft - Jever , zbg . — wegen verordnungswidri¬
ger Bedachung der Gebäude , Z88 > — wegen
Flüchtigwerdcus der Pferde , Z97 . f . — wegen
Defraudation des Weggeldes zu Sandersfeld,
482 . — wegen unterlassener Anzeige in Betreff
Errichtung neuer Gebäude und Veränderung
schon vorhandener in den nähern Umgebungen
der Stadt Oldenburg , 484 . — wegen versäum«
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ter Einsendung der Approbationsgesuche wegen

Bauten und Reparationen an den geistlichen

und Schulgebäuden , 491 . — wegen Uebertrctung
der Verordnungen , die Reinigung der Straßen

in der Stadt Oldenburg betreffend , 504 - —

Brückengeld,  dessen Erhebung zu Essen , Amts Lönin¬

gen , 485.

Büch er - Nach druck.  S . Nachdruck.

Bümmerstede,  Wcggeld daselbst . 236 . —

Bürgen,  zur Vefreyung vom Gefängnisse , deren Ver¬

pflichtungen , 4l4 - ff-

Bürgschaft,  zur Bcfreynng vomGefängniß , 414 ; muß

jederzeit ingrossirt werden , 415.

Bürgscha fts - Documente,  worin zugleich eine Hy-

pothekbestcllung zur Jngrossation von Seiten

der Bürgen enthalten ist , können auf Stem¬

pelpapier von der zweyten Elaste geschrieben

werden , M.

Butterfäßer,  Beschaffenheit derselben in der Erbherr¬

schaft Jever , 2Z2. ff. Sie müssen von inlän¬

dischen Böttchern gemacht werden , aus gutem

Büchen -Holze / - za . — Gewichtsbestimmung der¬

selben , - z ; , müssen geeicht und eingebrannt

werden idiä . Gebühren für daS Eichen dersel¬

ben , - 54.

Butter - Handel,  Verordnung wegen -desselben , ezi . ff.

C.
Ealender,  auswärtige , Stempelung derselben , »55.

Eassatorische Erkenntnissein  zweyter Instanz,

nähere Bestimmung und Beschränkung dersel¬

ben , l . 32.

Lassen - Beamte,  find von dem Genuß eines TheklS

ihres Dienst - Einkommens gänzlich ausgeschlos¬

sen im Falle und von dem Aeitpuncte an , w»
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sie wegen eines Caffen - Defects in Anklagestand
zu setzen , 496.

Lassende fect,  wenn Herrschaftliche oder öffentliche
Hebungsbeamte imgieichen Auctionsverwallcr
wegen desselben in Anklagestand zu setzen , so
sind dieselben von dem G ênuß eines Theils ih¬
res Dienst - Einkommens gänzlich ausgeschlos¬
sen , 496.

Cloppenburg,  Entrichtung eines Weg - und Pflaster-
geldes daselbst , 42z . — Regulirung der Amts:
gränze zwischen Friesoythe , rzr.

Collegium von Kirchen - Officialen.  Errich¬
tung desselben für die Stadt « und Landgemeinde
Oldenburg . 199.

Commission , Special , Liquidations-  zur
Beendigung der unabgemachten Angelegenheiten
der im Jahre rgoss für die Herrschaft Jever
errichteten Kriegs - Caffe , Auflösung derselben,
! . >9 . — für die Angelegenheiten der im Jahre
r8c >8 errichteten Steuer - Casse , Aufhebung
derselben , 4 . — zur Handhabung der Weser,
schifffahrts - Acre , 86.

Commission,  zur Prüfung der Candidaten der Rechte,
Abänderung der Bestimmungen wegen Ernen¬
nung derselben , ng.

Commüne,  Anleihen derselben . S . Anleihen.
C om m üna l « Abgaben , welche nach erkanntem Con-

curse , während des Concursverfahrcns bis zum
Verkaufe des Concursguts , fällig werden , ge¬
hören nicht in den Csncurs und brauchen , gleich
andern cmsridus realibua , nicht profitirt zu
werden ; die Bezahlung derselben geschieht aus
der Concursmaffe . 90.

Commünal - Anleih  en . S . Anleihen.
Compe lenz,  der Jcverschen Confistorial - Deputation in

Ehesachen , zbi . — des Stromrichters 8z-
Competenz - Bestimmung  der Aemtcr in Desrau-

dations - Sachen wegen der Consumtions - Ab«
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gäbe in Oldenburg , — zur Ausübung der
freywilligcn Gerichtsbarkeit in den gemischten
und in ihren Gränzen zum Theil streitigen
Zurisdictions - Bezirken der Landesherrlichen
und städtische» Behörden zu Oldenburg und
Delmenhorst , 24;,.

Concessivn,  zum Handel der Juden , wann solche ein»
gezogen wird , 475 . z. g.

SoncurLgut,  dessen öffentlicher Verkauf geschieht im
Gerichtslocale , - 4; . — Aussetzung des Zuschlags
desselben auf Z dis 4 Wochen ibici. — Bekannt¬
machung des Verkaufstermins ikiä . — Die Be¬
scheinigungen hierüber sind vor dem Verkaufs-
kermin all acta zu bringen ibich.

C 0 n c u r s m a ss e , aus derselben sind alle nach erkann¬
tem Concurse fällig werdende Brandcafsen -Gcl-
der , so wie andere Staats - und Commünal-
Abgaben , welche, gleich andern dnsriduo rrm-
libus nicht prositirt zu werden brauchen , zu
bezahlen , go.

Konfirmation,  der Contracte und Testamente , wel¬
che in der Herrlichkeit Äniphausen vorgeschrie¬
be» gewesen. Authentische Interpretation we¬
gen der Aufhebung derselben. 71.

Confiscation,  der Maaren bey Zoll - Defraudationen,
410 — 412.

Consistorial - Deputation  in Jever , Z5Z.

C 0 nsist 0 rium in Jever.  Neue Verfassung und
äussere Wirksamkeit desselben, zzz . — Compe«
tenz desselben in Ehesachen , Z6r.

Lon 8 r ! tu tuiu p 08 8 s 88 oriu IU, die Bewilligung
der Jngrossation desselben soll nicht beglaubigt,
sondern die Partheien an das Amt verwiesen
werden , um solche zu Protocoll zu geben,
>99-

Consulat,  Großbrittannisches , zu Brake , 235 -

Consulat,  Hannoversches , beym Herzogthum Olden¬
burg , l 78-
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Consulat,  Olbenburgisches , in Hamburg » rr . — in
Copenhagen »6 und 4 .1,2 — in Tönning
286 — in London 292 — zu Borgon in Nor¬
wegen , 548 — zu Lhistedt in Jütland , 491.

Codsulat,  Preußisches , beym Herzogthum Oldenburg'
»93 . '

Consumtions - Abgabe,  für die Stadt Oldenburg,
137 . — Bestrafung der Defraudationsfälle , >40.
— Verbot der Einführung frisch geschlachteten
Fleisches , 144 . — Controlle über die Schlächter
und Anstellung eines Fleischbeschauers , 14g » . 154
— Verbot des Schlachtens Oldenburgischcr
Stadt - Einwohner ausserhalb der Stadt und
der ausserhalb derselben wohnenden Eingesesse¬
nen für die Stadtbewohner , 272 . Strafe der
desfälligcn Defraudation , 27Z.

CoüsuwtionS - Steuer.  Nähere Bestimmung der
desfälligen Verordnung vom Lgsten December
>814 . 364.

Contracte,  über Mobilien - Verkäufe , sollen nicht be¬
glaubigt werden , wenn der Verkäufer in deren
Besitze bleiben soll , igg.

Controlle,  über die Schlächter in der Stadt Olden¬
burg und Anstellung eines Fleischbcschauers»
145 u. iS4>

Convention,  wegen wechselseitiger Auslieferung der
Verbrecher und Aufhebung der Gerichts - Ge¬
bühren in Criminalfällen , zwischen dem Ol¬
denburgs  sch en  Cabinets - Ministerium und
dem Meklenburg - Schwerinschen  Ge¬
heimen Ministerium , l . 43 - ff. — Größe der
Strafe als Norm der Ausliefcrungs - Verbind¬
lichkeit , I . 4Z >- nne es mit domiciliirten Un«
terthanen zu halten , I . 44 ; — bey Accise - und
Contrebande - Vergehen , wenn gleich eine pein¬
liche Strafe daraufgesetzt seyn sollte , findet die
Auslieferung Statt , nach getroffener Ueberein-
kunft für jeden einzelnen Fall ibill . — das Re¬
quisitionsschreiben muß dis Gründe des Ansu¬

chen
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chens um Auslieferung enthalten ! . 45 , —
wann die Auslieferung nicht Statt findet l . 46 . —
Mitablicferung der Acten und Nachrichten Lick.
— Verhaftung des Verbrechers 1. 47. — die
Stellung der Zeugen und anderer Personen,
wenn sie unumgänglich rchthig , soll nicht ver¬
weigert werden I. 48 - — Bezahlung der Ko¬
sten Lick. — Durchführung der Gefangenen
durch beyderseitige Lande I . Zc>. — Nachsetzung
der flüchtigen Verbrecher und Verdächtigen über
die Granze ! . 51. —

Konvention,  zwischen Hannover und Oldenburg,
wegen wechselseitiger Sistirung der Zeugen in
bürgerlichen Rechtssachen an di« beyderseitige«
Gränzgerichte »58- — mit dem Grafen von
Galen  abgeschloffene, über die erb-  und eigen-
thümliche Abtretung verschiedener seiner Be¬
rechtigungen in Ansehung der Herrlichkeit
Dinklage an die Oldenburgs sche Landesherr¬
schaft Z7S>

Coove nti 0 ns - M  ü n z e,  alte , welche nicht nach dem
Conventions - Fuß , sondern zum Theil viel ge¬
ringhaltiger und unter mancherley Stempel
ausgeprägt , ist verbeten — Bezeichnung
derjenigen , welche als solche nur angenommen
werden soll zgi . — Bestimmung des »gL
der wirklichen Conventioosmünze gegen Gold,
ZZr-

Konvention  s g cld . S . Conventionsmünze.

ConventionSsuß.  S . Conventionsmünze.

Courant,  Preußisches , Bezeichnung desjenigen , wel¬
ches nur angenommen werden darf , und welches
verboten ist. zLs.

Courier « , Reglement wegen Beförderung derselben -eg.

Covrs,  der holländischen Gulden I. 1 und 7a. — des
Oldenburgischen Silbergeldes I . ». — der hol¬
ländischen Deute und Kupfermünze 4 - , — der
Ostfriesischen Mallschillinge 4! . — des Prcußi-
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scheu Courants z82 - — des Convcntionsgcldes
iiää.

Coursveränderung  der reitenden Post zwischen
Oldenburg und Zever , auch Bremen und Abbe¬
hausen, und der damit in Verbindung stehenden
Boten - Posten 250 — , g§.

Creditiren,  auf geistige Getränke , Wein , Brannt»
wein rc. ist den Gast - und Schenkwirthen bey
Brüche verboten , und findet keine richterliche
Hülfe überall Statt l . «7, rg.

Creditiren,  an die zum hiesigen Militair , mit Ein¬
schluß des Dragoner - Corps , gehörigen Uuter-
ofsiciere , Spielleut ^ und Gemeine ist durchaus
verboten , und findet überall deshalb keine Klage
statt 247 . , ausgenommen , wenn der Com¬
pagnie Chef des Schuldners , mittelsteines schrift¬
lichen Scheins , zur Contrahirung der Schuld
ausdrücklich Erlaubmß rrtheilt hat.

Lurator innrsne,  die Bestellung desselben ist nicht
bey allen Coneursen nolhwcndig 241- ; di«
Creditoren sind zur Erklärung über die etwaig«
Bestellung desselben im Liguidationstcrmin auf-
zusordern ibick. ; in dringenden Fällen hat das
Gericht , auf Antrag des den Conrnrs nachsu-
chendeo Gläubigers oder auch von Amtswcgen
die Bestellung zu verfugen idick., es kann zum
Curator niemand gezwungen werden S42,,
Verpflichtung desselben idill.

D ä eher,  der Gebäude , in Oldenburg müssen alle in
Kalk  gelegt werden Z87. , in welchen Oer«
kern die Dächer derjenigen Gebäude , welche zum
landwirthschastlichen Gebrauche und zum Aus«
bewahren rauher Früchte bestimmt sind , in
Lehmdocken  gelegt werden können 587»,
Anweisung hierzu zgr.
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Dachziegel , in welchen Städten und Oertern die Ge¬
bäude damit versehen seyn müssen 535;
müssen i» Kalk gelegt werden zz6 , wann sie
in Lehmdocken  gelegt werden können Z87.,
was dabey zu beobachten Z92.

Damme,  Kirchspiel , Auspfarrung einiger zu demselben
bisher gehörigen Ortschaften 419.

Dccanats > Geschä ftc,  in den Kreisen Vechta und
Cloppenburg und dem Kirchspiele WildeShau-
sen, deren Wahrnehmung 2z.

Declaration,  der Regierung der Vereinigten Staaten
von Nordamerika , vim , 2. Nov. zza ». be¬
treffend die Abgabe vom Tonnengehalte I. >7.

Declaration,  authentische, des Z 4g. der Verordnung
über Bestimmung und Zweck der Straf . Ar¬
beits - Anstalt in Vechta, vom - g. May iz,, . ,
-Z8. — des Artikels 420 des Strafgesetzbuchs,
betreffend die Verletzung der ehelichen Treue,
durch Ehebruch 287. — des 1. der Verord¬
nung vom gten December >8>7 wegen Anwend¬
barkeit der Hannoverschen und Oldenburgschen
Gesetze in den von Hannover abgetretenen
Landesthcilen, den Aemtern Damme und

. Vechta 57z.
Defraudation,  der Accise, als selche wird angesehen

und bestraft jede unrichtige Angabe des bey
den Gränzzollstätten zu veraccisenden Brannt¬
weins z . — Defraudation des Weggeldes zu
Barelgraben 224. — Der Consumtions-Abgabe
für die Stüdt Oldenburg >40 und 27Z. —
Competenz der Aemter diescrhalb idiä . — des
Weggeldes zu Sandersfeld 482.

Deich . Aul eih «, S . Anleihen.
Delcharbeit,  S . Deiche.

Deichband,  demselben liegt die Zudeichung der Braken,
Kappstürzungen und die Wiederherstellung
größerer Verstärkungen bedeutender Deichstrc-
eken ob. -8l — i8Z>

2 *



20 Sachregister

Deichbäude,  in Jeverland , Eintheilung derselben -in
den Waugerländischen und den Rüstringischen.
!3o. §. >.

D e i ch- B e y h ü l fe , S . Beyhülfe.
D e i ch- B cy hü lfs - C asse  izg . Z. n.
Deiche,  die Herstellung und Verstärkung derselben in

der Herrschaft Jever 179 — 192.
Deichfrevheit >86 . 190. Z. 12.
Deichfreye - Grundstücke.  Nähere Bestimmung we¬

gen Umschreibung derselben 548.
D ei ch fr c y e «R egi st e r . Nähere Bestimmungen wegen

der Umschreibungen in denselben 948.
Deichfreye - Wüppen, *86.
D ei ch sch a u u n gs - C 0 m in i s sin n , Anordnungen der¬

selben hinsichtlich der Beyhülfs - Arbeiten auf
de» "Haupt - Deichschauungen >83. Z. 5.

Deich schuld,  Bestimmungen wegen Contrahirung der¬
selben von einzelnen  Landbesitzern , 210 ff.
von einer Commune  22s ., von Meh-

- re reu,  welche einen , in dem ordentlichen
Deichband nicht befaßten , sondern ausserhalb
desselben belegenen , bedeichten -Groden besitzen
aal — 224 . Wann  die Jngrossation dabey
nicht Statt findet , rro . tz. 12. 22z . v. Sie
haftet auf allen zur Commünc gehörigen
Grundstücken als eine Reallast 220 . §. rz . 2»z.

Delmenhorst,  Einrichtung eines Wochenmarkts da¬
selbst 329.

Del -menhorster PferdemLrkte,  Versetzung dersel¬
ben z6r.

vspooitirnr,  Verfügung "über die seit langer als »0
Jahren in demselben stehenden Gelder 57.

Devalv ation,  der alten Ostfriesischen Schillinge zzz.

Dinklage,  Herrlichkeit , Abtretung verschiedener erb-
und eigenthümlicher Rechte in Ansehung der¬
selben von Seiten des Grafen von Galen ., an
die Oldenburgische Landesherrschaft 275.
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D imkl a.g c r April - Markt , wann er .gehalten wird , Zgsi.
Documcnte,  die von den Juden errichtet werden , müss

sen zum Erforderniß ihrer Gültigkeit in deut¬
scher Sprache abgefaßt werden , wöbe» die deut¬
sche oder lateinische. Schrift anzuwenden , 47z,

Druckfehler,  im neuen Proccß - Reglement n ; .
Durch tri ft , des Hornviehs  durch die Hannoverschen

Lande . Desfällige Bestimmungen - 59»— Ma-
disicationcn derselben 49z,

S.
Ehrbruch,  Declaration und . nähere Bestimmung des

Artikel 420 des Straf - Gesetzbuchs hinsichtlich
desselben, - 87.

Ehen,  der Juden , die beabsichtigte Eingehung ist beym
Amte oder . Stadt - Amte anzuzeigen , 47Ü. Er-
laubniß zur Trauung ibict. , wann sie einem
auswärtige » Juden zu crtheilen idicl . , die
Proclamation geschieht in der Synagoge idiä.
8.

Ehe - Sachen,  der J 'uden , sind vor den ordentlichen
weltlichen Gerichten zu verhandeln 476. —
welche gesetzliche Vorschriften hinsichtlich des
Heiraths - Alters , der verbetenen Grade ec.
gelten ibiä.

Ehestiftunzen,  welche von den Inden errichtet wer¬
den , sollen zum Erfordernisse ihrer Gültigkeit
in deutscher Sprache abgcfaßt werden , wcbey,
die deutsche oder lateinische Schrift anzuwenden
478 - 8- rs-

Eichmeister,  zum Eichen der Honigfäßcr , 228 ., der
Butterfäßer in der . Erbherrschaft Jever , szz .,
Gebühren desselben, - 28. 2Z4.

E ichung , der Honigfäsier , 226 . ss., der Butterfäßer in
der Herrschaft Jever , 2ZZ. Gebühren für das
Eichen - 2g. 2I4.
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Eich -Zeichen,  an den Honigsüßer», 227 und 22F; an
- den Wutterfäßern in der Erbherrschaft Jever,

2ZZ.

Eigenthums . Ansprüche.  S . Interventionen.
Einführung,  des Hornviehes , in die hannöverschen

Lande. Desfallige Bestimmungen , 25g. Mo-
dificationen dieser Vorschriften, 49z.

Einfuhrzoll,  S . Gränzzoll.
Einschütten,  des Viehs . Nähere Erläuterung des

§. 8- der dieserhalb am »oste» July iZan er¬
lassenen Rcgicrungs - Bekanntmachung, hin¬
sichtlich der Taxation des Schadens, 345.

Einwanderung,  fremder Juden , ist gänzlich unter¬
sagt ; sie kann nur , als Ausnahme von der
der Regel , Landesherrlich bewilligt werden
475- 3-

Englische Besitzungen,  auswärtige . Verfügungen,
betreffend die Schifffahrt und den Handel Ol-
denbnrgischer Unterthancn nach und von den¬
selben 48g. ff.

Entzünden,  des durchnäßten Heues und Strvh ' s.
Vorsicht dagegen, »78.

Erbhuldigung,  zu Jever , bey Nebernahme der Regie¬
rung durch SMe Herzogliche Durchlaucht, den
Herzog Peter Friedrich Ludwig , zu Olden¬
burg, 23.

Erbpachts - Contracte,  Herrschaftliche , deren Er¬
neuerung ist , wegen der im Jahre 1823 durch
das Ableben des Durchlauchtigsten Herzogs
Peter Friedrich Wilhelm eingctretenen Regie¬
rungs - Veränderung , nicht nöthig , 330.

Erkenntnisse,  caffatorische, in rter Instanz . Nähere
Bestimmung und Beschränkung derselben, k.
ZI. — wegen Todes- Erklärung vo» Verschol«
lenen I . »2. ; es wird durch Einrückung in die
öffentlichen Blätter publicirt und sofort rechts¬
kräftig ilffri.
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Erkenntnisse , wodurch die Jngrossation einer ge¬
wissen Summe k-tlvo erkannt wird . Be¬
stimmung des Sportelausatzes dafür , 27z.

Erlaubnisscheine, (Patent ) , müssen diejenigen
Schiffer haben, welche die Frachtfahrt auf der
Weser betreiben wollen , 88- 9 >- 8- 2° Dieje¬
nigen Schiffer , welche nur öconomifche Erzeug¬
nisse in ihren Schiffen verfahren , oder auch in
fremden Schiffen nur nach den nächsten Markt¬
plätzen bringen wollen, bedürfen eines solchen
Erlaubnißscheinö nicht , Kr.

Erläuterung,  des 8> 8- der Regierungs - Bekanntma¬
chung vom U - 2 »ly in Betreff des Bichschüt¬
tens , 545.

Erläuterungen,  zum Behuf der Ausführung der
Weser - Schifffahrts - Acte und fernere Bestim¬
mungen in Beziehung auf die darin , nicht be¬
rührten Schifffahrts - Verhältnisse auf dem Ol«
denburgischcn Stromtheilc der Weser, g.l— loo.

Ernd lesest,  Versetzung desselben, 547.
Errichtung  des Kirchspiels Holdorf , 419. , und dcS-

falsige Bestimmungen ibicl.

Essen,  Erhebung eines Weg - und Brückengeldes da¬
selbst , 48Z.

Eta bl iss » ment,  selbstständiges , der Juden , 47a §. 4.
47L . 8- 6. S .. überhaupt Juden.

Executivn,  wegen Schulden , die vor dem 4ten Febr.
1825 entstanden sind. Bon . denselben sind eci-
mirt die , den durch die Sturmfluthen vom
gten und 4ten Febr . 1825 getroffenen Ein¬
wohnern geleisteten Unterstützungen , 195 — 198.

Extrapost - RelaiS,  Errichtung desselben zu Ahl¬
horn 10a.

Extrapost - Laxe,  Herabsetzung derselben, 5g.

Fahren,  schnelles in den Straßen der Stadt Oldenburg
und auf den Wallen daselbst, ist verboten , ia>
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Fahrende Posten , l . M . — Taxe Key denselben für
Personen und deren Gepäck , 497.

Fa milie n - Namen , Vorschriften wegen Führung und
Aenderung derselben , A54. — der Juden,
deren Annahme und Führung 47k . §. r . ; müs¬
sen von der Regierung genehmigt und von den
Juden in allen ihren Geschäften geführt und
mit lateinischen oder deutschen Schriftzügen
geschrieben werden , 472 . ; hinsichtlich der Abän¬
derung des einmal angenommenen Familien-
Namens findet die Verordnung vom - 8 . Aug.
1826 über die Erhaltung der Familien -Namen»
Anwendung , ü -ick.

Fässer,  zum Versenden des Honigs,  müssen aus gu¬
tem ausgelaugten Eichen - oder Büchen - Holze
gemacht werden , 227 . — Gewichts -Bestimmung-
derselben , i!»iä . — Einbrennen des Namens
des Verfertigers , idick. Eichung derselben , sag.

Faß er , zum Versenden der Butter  m der Herrschaft
Jever , mäßen von gutem ausgelaugten Bü¬
chen - Holze gemacht werden , 232 - — GewichtS-
Bestimmung , 2Zz , — Einbrennen des Namens
des Böttchers in dieselben ; Eichung derselben,
2gz und 2Z4.

Federspulen . Abänderung des Gränzzolls von den¬
selben , 35S.

Feldsteine,  die Ausfuhr derselben ist bey Eonsiscativn
und Brüche von,  bis Z verboten , 26s.

Feyer,  der Schlachten bey Delle - Alliance und bey Leip¬
zig , k. , 24 . 20 , ns . — des igDecembers 182z,
des Jahrstages der vor 50 Jahren geschehenen
Uebcrtragung der Regierung an das jetzt re¬
gierende Durchlauchtigste Fürstenhaus , 5g . —
des Saat - und Erndtefestes , dessen Versetzung,
347 .

Flagge,  S . Signal - Flagge , 127.

Flüchtigwerden,  der Pferde , Verordnung wegen des¬
selben , ZY6.
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Fkeischbeschauer , in der Stabt Oldenburg , dessen
Anstellung , 154.

Forderungen -, der Juden an Christen , dürfen andern
Christen abgetreten werden , 47g.

Fracht fahrt,  auf der Weser , dazu ist ein Erla -ubnist-
schein nöthig , 88. S- .

Frcy »Grasen,,  der Delchrichtcr , >90. §. ir.

Frcywillige,  ins Regiment aufgenommene , Bcstim-
m-ung , in wie fern dieselben dem ganzen Lande
oder dem Amte angerechnct werden sollen, rgi.

Friefoy -the,  Rcgulirung der Amtsgränzx - zwischen
Kloppenburg , >Z>.

Fu streifen de,  arme , Verfügung wegen derselben und
des ihnen zu verabreichenden Zehrpfcnnings,
146. — Reiserouten , »50. — Bisirungsörtcr,
150. — Bestimmung der Reiserouten und Formu¬
lar für die Passir - Zettel , rzü . — Berzcichniß
der >Stations - Orte und Visirungs - Aemtcr,
>68—175. — Passir -Zettel , 176. — Bestätigung
Zer Reiserouten  bis weiter , 418»

Garn - Hafpcl.  S . Haspel.
Gebäude,  in der Oldcnburgifchen Brandeasse aufgs-

nommene , dürfen in auswärtigen Brand -Affe-
curanz - Anstalten nicht versichert werden , 5g.
ff. — in welchen Städten und Oertcrn die
Dächer derselben mit Dachziegel in Kalk ge¬
deckt werden müssen , wenn sie neu gebauct
werden , z 8S>- — wann  sie auch in Lehmdocken
gelegt werden können , 53-7. — in welcher
Frist die jetzt in Strohdocken liegenden Ziegel¬
dächer in Kalk respective,n Lehmdockcn «ange¬
legt werden müssen , idick. — Taxation der¬
selben zur Brandcaffe , wie dabey zu verfahren
und was dabey zu beobachten , Z88- 79 « und

A3 - L9Z., " wem die desfälligen Kosten zur
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Last fallen , zgc >. — Errichtung und Ver¬
änderung derselben in den näheren Umgcbrm-
gen der Stadt Oldenburg ; was dicserhalb zu
beobachten , 484.

Gebühren,  des Amtsboten bey Pfändungen und exe-
cutivischen Mobiliar - Verkäufen dürfen nicht
über einen Rcichsthaler betragen , I . 2 >-, —
für die Impfung der Schlitzblattern . 94 —
deren Erhebung durch den Amts - Einnehmer,
ibist . , — für einen Prioritäts -Bescheid , 28 . ,—
der Prediger für Verlobung und Proclamation
müssen auch dann entrichtet werden , wenn von
der öffentlichen Verlobung und dem Aufgebote
Dispensationen crtheilt sind , 54 . , — des Gil-
dcdicners in Bremen , werden nicht ferner cr-

' hoben , 96 . , — für Beglaubigung der Unter¬
schriften zu Proceß - Vollmachten , 12«. , — für
das Eichen der Honigsüßer , 223 . ; der Buttcr-
faßer , 254 ., — für das Brennen , Nachzählen
und Besichtigen des zu vertreibenden Horn¬
viehes , 264 . , — des Schornsteinfegers für bas
Reinigen der Schornsteine re ., 270 ., — für ein
Erkcnntniß , wodurch die Jngrvffation einer ge¬
wissen Summe »ulvo jnre erkannt wird , 273;
— für das Linnenlcggen in Damme nnd Reuen¬
kirchen , 284», — der Taxatoren bey Abschätzung
von Brandschäden , fallen den Eigenthümern
der beschädigten Gebäude zur Last , und werden
nur vorläufig aus der Brandcaffe vorgeschoffen,
Z92, , — für die Lhrcrärzte und Lhicr -Opera-
tcure , 4 - 4 ff.

Geburten,  uneheliche , haben die Prediger dem Amte
anzuzeigen , 225.

Gefallenen  ist nicht erlaubt , mit einem Kranze zur
Copulation zu kommen , 225.

Gefängniß,  Befrcyung von demselben gegen L»kstung
hinreichender Sicherheit . Nähere Vorschriften
zur Erläuterung und Ergänzung der diescrhalb
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vorgeschriebenen Bestimmungen im Art . 6 >g.

ff. des Straf -Gefftzbuchs, 4,4 . ff.

Geistige Getränke,  S . Getränke.

Ge istl iche Geb äud e , Einsendung der Approbations-
Gesuchc zu Bauten und Reparationen an den¬

selben, 2gr . u. 491.

Gelder,  die feit länger als >c> Jahren in ckepooito ste¬

he» , Verfügung über dieselben, 57.

Geldstrafe,  S . Policcystrafe und Brüche.

Gerichtsbarkeit,  freywillige , Competcnzbestimmung
zur Ausübung derselben in den gemischten Ju-

risdictlonsbezirkcn der Landesherrlichen und

städtischen Behörden zu Oldenburg und Del¬

menhorst , , 44.

Gerichtsstand,  der in Reserve gestellten Wehrpflich¬
tigen , >o.

Geschirr,  der Pferde , wie solches angebracht scyn Muß,

39S-

Geschlechts - Namen.  Verordnung wegen Führung

und Aendcrung derselben , Zgg. — der Juden

471. f.
Gesetzgebung,  Hannoversche und Oldenburgische , De¬

claration des tz. >. der Verordnung vom gten

Lec . igr ? wegen Bestimmung über die An¬

wendbarkeit respective der Hannöverschen und

Oldenburgischen Gesetze in den von Hannover

abgetretenen Landesthcilen , Z7Z ; nach welchen

Gesetzen die neuen Anbauer  in diesen Distrik¬

ten , rücksichtlich ihrer ehelichen Güterverhält-

niffe zu bcurtheilen , Z74 und Z75.

Gesinde - Ordnung,  Ratisicalion derselben, 285-

Gesuche,  an die obern Administrativ - Behörden . Vigv-

risation der frühcrn Verfügungen in Betreff

der Form rc., z6g.

Ge -fu n dH e i t S - Pa ß , über das in und durch die Han¬

noverschen Lande zu treibende Vieh , 259 ff.

und 49z ff.
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Ger raide - M s a ß e n , deren Verhällniß iw den sämmt .-
Uchen Weser - Ufcrstaaten , Z02.

Getränke,  geistige , dürfen von den Gast - und Schenk-
wictheu nicht creditirt werden , und findet dar¬
auf überall keine rechtliche Hülfe Statt , aus¬
genommen , wen» zwischen Faß und -Lodcu ver¬
kauft ist , l . 27.

G e w? r b s - C ance ss > 0 ne n,  deren Erneuerung ist
wegen der rgaz eingetretenen Regierungs -Bcr-
andernug nicht nörhig , ggo,

Gewi cht - Bestimmung  hinsichtlich der Faßer und Lau¬
nen zum Uebersenden des Honigs , 227 . , —
der Butterfäßcr in der Erbherrschaft Jever , - zg.

Gewicht - Bestimmungen  nach §. 12. der Weser-
Schifffahrts - Acte , Berhältnist derselben, in . den
sämmtlichen Weser - Ufcrstaaten , zoo . zoi.

G l a ustve nsgen 0 ssen,  jüdische. S . Juden.
Grade,  verbotene , hinsichtlich des HeirathenL der Juden,

welche gesetzliche Vorschriften dieserhalb gelten,
476.

Gränze,  Bestimmung derselben zwischen den Kirchspie¬
len Großenkneten und Wardenburg , Z. — zwi¬
schen Friesoythe und Cloppenburg izi:

Gr .L-n,z,z,oll , bcy Entrichtung desselben ist auch zugleich
die Arcise für fremden Branntwein an den
Aolleinnehmer zu entrichten zz . Lg. und
wird jede unrichtige Angabe als eine absichtli¬
che Defraudation angesehen und bestraft z.

Grä -nzzoll,  Entrichtung , desselben zu Barrelgraben,
-37>

Gränz zoll,  für Wagen , auf welchen keine Mbar-
Güter sind , oder die nicht als Waare die
Granzzollstatte passiren . Aushebung desselben,
-38.

Gränz zsll,  von rohen Federspulen und fabrrcirtcn
Schreibftdern , 556 ., — der Ein - und Ausfuhr.
Erklärung und genauere Bestimmung einiger
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Pnncte der desfälligen Verordnung vom - 7.
Febr . 181 ; , g<;3 —q,ir.

Gränzzoll - Stätte,  Verzeichniß derjenigen im Herr
zogthnm Oldenburg und der Erbherrschaft Je¬
ver , über welche nur Lransrtgüter ein - und
ausgeführt werden dürfen , wenn solche gegen
einmalige Erlegung des Gränzzolls das hiesige
Land passiren sollen , 412.

Gratifications - Summe,  von derselben haben die
Rummertauscher 5 Procent an den Jnvaliden-
fonds zu entrichten , 595.

Groden,  Ncu - Wapeler , Benennung desselben , I . - 9.

Grün dH euer  auf dem Rodenkircl )«r Jahrmarkt , 40.

Grundstücke,  in der Herrschaft Jever . Verordnung
wegen Umschreibung derselben bey eingetretenen
Besitzveränderungen . Bestimmung der Fristen
und Brüche , zös.

Gulden,  holländische , Cours derselben , l . r . u . 70.

Güter,  bewegliche , deren Versicherung vor Feuers - Ge¬
fahr in auswärtigen Affecuranz - Anstalten ist

ohne Consens der Cammer verboten , 5z . ff.

Hafengeld,  zu Brake , Elsfleth und Febderwardcr-
Siel wird nach den dcsfälligen neuen Laxe»

entrichtet , gg.

Handel , mit Honig und Butter . Verordnungen dieser-
halb , 22b . 2Z2.

Handel,  mit Vieh ins Hannoversche , Vorschriften , die
dabey zu beobachten , 25g ff. ; Modifikationen
dieser Vorschriften , 49z.

Handel,  mit unverarbeiteten Pfcrdehaarm , ist nur auf
einen besondern Ersaubnißschein des Amts ge»

stattet , 352.

H a n d el , der Oldcnburgischen Unterthanen nach den aus,
wartigen Englischen Besitzungen ; desfällige
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Verfügungen vom Königlich Großbrittannischen
Cabinets - Ministerium , 485 . ff.

Ha n d e l s büche r , der Juden , muffen , zur Begründung
ihrer Beweiskraft , in deutscher Sprache ge¬
führt werden , wobei) die deutsche v̂der lateinische
Schrift anzuwenden , 473 . §. iZ.

Handels - Gewichte.  Verhältniß derselben in den
Weser - Uferstaatcn , zoo.

Hannöverschc Pistolen,  falsche , mit der Jahrszahl
,8 >Z- Warnung vor Annahme derselben, 270.

Hannöverschc Verordnung,  wegen Einführung und
Durchtrift des Hornviehs in und durch die
hannöverschen Lande , r ; g ff-, Modifikation der¬
selben , 4gz ff.

Hannöverschc Verordnungen,  privatrechtliche,
Declaration des Z. 1. der unter dem zten Dcc.
18 -7 erlassenen Verordnung über die Anwend¬
barkeit derselben in den von Hannover abge¬
tretenen Landestheilen , in den Aemtern Vechta
und Damme , 57 ; .

Haspel,  Bestimmung der Größe desselben für das Lm-
c merland , »4.

Haussuchungen,  allgemeine , können auch über die
AmtsgrLnze auf die jenseits derselben in der
Nähe belegenen Wohnungen erstreckt werden,
wenn die Umstände dringend  sind , ZÜ7.

Häuser,  neu zu erbauende , in welchen Ortschaften
solche nicht mit Reith oder Stroh , sondern
mit Ziegeln gedeckt werden sollen , und was da-
bey zu beobachten ist, 534 ff.

Hausiren,  zum Lumpensammelu , in der Herrschaft
Jever . Einschränkung desselben , zzs-

Hebung,  der Jmpfgcbühren durch den Amts - Einneh¬
mer , 8-

Hebungen,  Herrschaftliche oder öffentliche , die damit
beauftragten Beamten oder Officialen , des¬
gleichen Auctionsverwalter , wenn sie wegen
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Caffenbefects in Anklagestand zu setzen, sind
von dem Genuß eines Lhcils ihres Dienst-Ein¬
kommens gänzlich ausgeschlossen, qsü.

H e i m sa l l r e cht. Entschädigung wegen desselben bey
Aufhebung der öehnsverbindung, !. 40.

Heirathen , der M i l i t a ir - P er so ncn  von un¬
term Range , 239—292.

He ir a th s - Al ter,  der Juden , welche gesetzliche Vor¬
schriften hinsichtlich desselben und der verbote¬
nen Grade gelten, 476.

Hengste, »»gekehrte , dürfen zum Bedecken der Stuten
nicht gebraucht werden, >z. — deren Verkauf
im In - und Auslande ist der Kährungs -Com-
mission anzuzeigcn, 505.

Hengsthalter,  haben den Verkauf ihrer Hengste der
Köhrungs - Commission anzuzeigen, 50g.

Herrschaft - Knjphausen,  Verhältnisse derselben
und das hierüber abgeschlossene, ralisieirte und
von dem deutschen Bunde garantirte Abkom¬
men, Z; i—345- — Uebergabe an den Gräflich-
Bentinckschen Gevollmächtigtcn, 351.

Herrschaftliche Abgaben und Gefälle,  Verfah¬
ren bey den, bey deren Beytreibung vorkom¬
menden Interventionen , - 24.

Herrschaftliche He bu ngsbeamt e,  deren Aut«
schluß, im Fall eines Cassendefects und wenn
sie dieserhalb in Anklagestand zu setzen, von
dem Genuß eines TheilS ihres Dienst-Einkom¬
mens, 496.

Heu,  durchnäßtes , anzuwendende Vorsicht gegen das
Entzünden desselben, 17z.

Hsfte,  S . Packwerke.
Holdorf,  die Errichtung desselben zu einem Kirchspiele

und desfalsige Bestimmungen, 419 ff.
Holländische Deute und Kupfermünzen  rc.

Bestimmung des Werths derselben, 42.

Holländische Gulden,  CourS derselben, !. r u . 70.
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Holländische kleine Silbermünzen . Verbot
derselben, Z8.

Honig , Verordnung über den Handel desselben «26 ; er
darf nur in geeichten  Faßern versendet
werden , bey g Brüche , - zg.

Honig » FLßer,  deren Eichung durch angestellte Eich¬
meister , 226 ; deren Gewichts -Bestimmung , 227.

Honig - Handel.  Verordnung wegen desselben , 226 ff.
Hornvieh,  Einführung und Durchirrst desselben in

und respcctive durch die Hannoverschen Lande,
Vorschriften dicserhalb , 25g ff. , — Modisicatio»
nen derselben , 4gz.

Hypothek,  privilegirtc , wegen Geldanleihen zu Dei¬
chen, Sielen und Uferwcrkcn , 228 — »24 ; be¬
darf der Jngroffation nicht , wenn die Anleihe,
mit Genehmigung der Cammer , von einer
Commüne  oder von Mehreren  geschehen,
220 . Z. 12 . UNd 2LZ.

Hypotheken,  die während der Herrschaft des Fränzö-
sischen Rechts in die ehemaligen Hypothcken-
bücher eingetragen , deren Gültigkeit , 24z , io.

Hypotheken - und Concurs - Ordnung.  Modi-
sicationcn und genauere Bestimmungen zu der¬
selben , 24s — 244,

D-
Jagd,  Schließung derselben im Frühjahr , 522 . ! . 8 . —

Eröffnung im Herbst e . n . I . 29 . , — Schließung
im Frühjahr iZzz . 5 . — Eröffnung im Herbst
« . s >, Z7. — Schließung im Frühjahr »824-
70 . — Eröffnung im Herbst 0 . a >, » 17.

Jever,  Erbherrschaft , deren Abtretung und Uebertra»
gung von Seiten Rußlands , zr . — Uebernah-
me der Regierung und Erbhuldigung , 28.

Jeversches Consistorum,  Neue Verfassung und
äussere Wirksamkeit desselben , ZZz . — Compe-
tenz desselben in Ehesachen , zöi.



Sachregister. 33

I m p fu 3 « rer Schutzblattcrn , Bestimmung und Erhe¬
bung der Impfgebühven , g. — dieVerzcichniffe
der geimpften Subjectc mit Designation der
bcstinunten Jmpfgsdühren sind von den Jmpf-
örzten zur Approbation zuvor an das betref¬
fende Amt einzureichen , y. — Wer ohne ge¬
gründete Entschuldigung von der öffentlichen
Impfung wegbleibt , hat ausser einer policey-
llchen Brüche , dem Arzte die Kosten einer
zweiten Reife zu zahlen , io»

Zugrossation,  einer für eine Deichschuld constituirtcn
Hypothek , Liz — -i6 ; sie findet nicht Statt,
wenn die Geldanleihe mit Cammer - Genehmi¬
gung , von einer Com -müne  oder von Meh¬
reren  geschehen, welche einen zum Deichbande
nicht gehörigen bedeichten Groden besitzen, 220.
§. in . 2- z. 0., — der Bürgschaft zur Wcfrey-
ung vom Gefängniß , 41g.

I n grossa t i 0 uL - B c w illi  g un gen , welche wichti¬
gen und besonders zweyseitigen Rechtsgeschäften
angehängt , so wie des constituti pvWsosorii,
sollen nicht beglaubigt , sondern die Parteien
an das Amt verwiesen werden , um solche zu
Protocoll zu geben, rgg.

In ferenda,  für die wöchentlichen Anzeigen , Verlegung
der Termine zur Aufnahme derselben, 259.

Instruction  für den Schornsteinfegermeister zu Ol¬
denburg , 267 . — zum Tapiren der bey der
BraNdcasse zu versichernden Gebäude , ZZz.

Interpretation,  authentische , wegen Aufhebung der
in der Herrlichkeit Kniphausen vorgeschrieben
gewesenen Revision und Confirmation der
Contracte und Testamente , 71.

Interpretation,  authentische , des §. 19 . der Witt-
wen - Cafft - Verordnung , 2Z8.

Interventionen,  bey Bcytreibüng Herrschaftlicher
und öffentliäier Abgaben . Wer damit bey den
Aemtcrn kein Gehör findet , hat sich nicht an

3
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das Landgericht , sondern an die Herzogliche
Cammer zu wende », 224.

Jntimatron , des .Verbots des Gebrauchs ungekohrter
Hengste zum Bedecken der Stuten , , z . — des
tz. Z. der Verordnung vom i6ten Aug . 1794»
wegen der zu »erstattenden Versicherung be¬
weglicher Güter vor Feuersgefahr in auswär¬
tigen Asfecuranz - Anstalten , zz . — Ausdeh¬
nung dieser Verordnung auf die Erbherrschast
Jever , 57 - — der Verordnung wegen Spiel¬
karten - Stempels , 124 . — der Verordnung
im L . L O . Luppl . III . p . x.
424 gegen das Creditiren an Unterofsiciere,
Spielleute und Gemeine , 247 . — der Ver¬
ordnung vom uten Jul . 1799 wegen Verbots
der Ausfuhr von Straßen - und Feldsteinen,
265 . und Ausdehnung dieser Verordnung auf
die seit 1799 hinzugekommenen Landestheile,
267 . — des Consistorial . Circulars vom Aten
Febr . 182z . wegen Einsendung der Approbati¬
ons - Gesuche zu Bauten und Reparationen
der geistlichen Gebäude , 292 . — der in der Ver¬
ordnung vom 29 . Dec . 1314 enthaltenen Vor¬
schriften wegen der Consumtions - Steuer und
nähere Bestimmungen derselben , 364 . — des
§. 10. der Regierungs - Bekanntmachung vom
aasten Dec . 1819, die Köhrungs - Anstalt be¬
treffend , Z79.

Jnvalidenfonds,  an denselben ist von den Nummer¬
tauschern eine Abgabe von fünf Procent von
der Gratisicationssumme zu entrichten , 395.

Inventur  und Versiegelung , nach Z. zi . der Concurs-
Ordnung , ist in der Regel erst auf Antrag
eines der Gläubiger zu verfügen , 241.

Juden.  Nähere Bestimmungen verschiedener bürgerli¬
cher Verhältnisse derselben , 470 . ff . — die Ju¬
den müssen einen erblichen Familien - Namen
annehmen , 471 , — und solchen in allen ihren
Geschäften führen und mit lateinischen oder
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deutschen Schriftzügen schreiben, 472. — ei¬
genmächtig cingcwanderte müssen daß Land
räumen , idiä . Z. Z. — zu einem selbstständi¬
gen Etablissement derselben kann nur die Schutz-
concesston ein Recht verleihen, 8. 4. Diese kann
nach dem Absterben des Inhabers auf einen sei¬
ner Descendenten transcribirt werden, ikiü . —
Frist , in welcher um die Transcription nach¬
gesucht werden muß, 47z. — etwaige Streitig¬
keiten hierüber unter mehreren Kindern ent¬
scheidet die Regierung , ibiä . — die conccssio-
nirten Juden müssen für den Unterhalt ihrer
Kinder, Mutter und Geschwister sorgen ikich
§. S- I " einigen Fallen kann ausnahmsweise
den Söhnen während der Lebenszeit und Fort¬
dauer des Etablissments des Vaters die selbst¬
ständige Niederlassung gestattet werden, ikiel,
H. 6. — die Niederlassung fremder  Juden
ist untersagt , sic kann nur Landesherrlich be¬
willigt werden , 475- H. 8- — Wann die Eon,
ccssion, Handel zu treiben , eingczogen wird,
idiä . §. g. — Was bev Eingehung der Ehe
zu beobachten, 476. — Die Proclamation ge¬
schieht in der Synagoge nach zuvor crtheilter
Erlaubuiß ibiä . §. ir . — Ehesachen der Juden
sind vor den ordentlichen weltlichen Gerichten
zu verhandeln ibich. §. ir . — den Juden wird
die Wahl jedes ordentlichen Berufs im Land¬
bau oder in Gewerben jeder Art gestattet,
477. — nähere Bestimmungen hierüber ikicl.
8. 14. — Schacherhandel wird nicht begünstigt,
der Hausir -Handel ist verboten , idist. und der
Trödelhandel wird nur ausnahmsweise gestat¬
tet auf einen Erlaubnißschein , 478. — Aus¬
ländische Dienstboten dürfen nicht angenommen
werden , idiä . — Die Betreibung von Gast-
undSchcnkwirthschastenist den Juden untersagt,
UM. — Schuldverschreibungen, Testamente und
Ehestiftungen der Juden müssen in deutscher
Sprache abgefaßt werden, desgleichen die Han-

3 *
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delsbüchcr , wenn sie Beweis haben sollen, List.
§. — in allen ihren Conlracten haben sie
sich der christlichen Zeitrechnung zu bedienen,
i!M >— Aufhebung der Verordnung im Reichs-
Abschied von 1551 . 8. 7Z. wegen Ccssion der
Forderungen an Christen , 479. — Aufsicht
über die Religions -Verfassung und Unterrichts-
Anstalten durch Anstellung eines Land - Rabbi¬
ners , ikill . §. 17. — Derselbe soll seinen Sitz
in Oldenburg haben , iluä . und ist der Regie¬
rung untergeben idill . Z. >8- — unter ihm
stehen die indischen Kirchen - Verhältnisse und
Unterrichts - Anstalten ; ihm steht jedoch keine
Art von Gerichtsbarkeit zu , ibiU. Anstellung
von jüdischen Lehrern und Priestern , 479 . gzo.
— Unterricht der Kinder der Juden , 480 . - -
Besoldung des Landrabbiners ibiU. §. 21. —
Führung der Listen über die Grburts « und
Sterbe - Fälle wie auch der Verhcurathungen
der Juden durch die Ortspfarrer , id >6 . H. 2- .

Jurisdiction,  Bestimmung derselben , über das auf
der Schanze vor dem Haarenthor neu erbauete
Arbeitshaus nebst den dazu gehörigen Grün¬
den, 2Zg.

M.
Kappstürzu ngen,  wann sie vorhanden , 182 - werden

der Regel nach von der Vvgtcy in Beyhülfs-
Arbeit zugedcicht, idiä.

Karten - Stempel,  Einführung desselben für dos
ganze Herzogthum und die Erbherrschaft Je¬
ver , ! > 37. Z8 u . req>.

Kaufleute,  fremde , welche die OldeNburgischen Jahr¬
märkte beziehen , haben eine Recognition zu
entrichten , l . zg . 36 . — welche ungestempelte
Spielkarten verkaufen , werden das istc Mal
mit z das ste Vial mit ro ieß > Gold
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Brüche , das gte Mal mitEinziehung der Han¬
dels - Coiicessirn bestraft , I . gg.

K ir che n - O. ffi ci alen , Errichtung eines Collegiums
derselben für die Stadt - und . Landgemcine
Oldenburg , igg.

K i rchcn - Rechn u ng , der Stadt - und jLandgemcinc
Oldenburg , führt der Provisor - og. die Exa-
mination geschieht vom Ausschüsse, il-icl. die
Dccision auf der , alle drcy Jahre Statt fin¬
denden Kirchen - Visitation , idich

Kirchspiel Ho l dorf,  Errichtung desselben, 4,g ,̂ des-
falsigc Bestimmungen idiä.

K n i pha u sen, , Herrschaft , Verhältnisse derselben und
das mit dem Grafen von Bentinck in Bezie¬
hung auf dieselbe zu Berlin am Wen Junius
1826 abgeschlossene re. Abkommen, ZZi—zgg . —
Aebergabe dieser Herrschaft an den Gräflich
Bentinckschen Gevollmächtigten , zz ».

Köhrung,  der Hengste im Jahre >822, I . sr . — im
Jahre . 1825. 21. — im, Jahre IZ24 , »07-

K ö hr u n g s - A n st a l t , Jntimation des Z. 10. der des-
falsigen Regierungs -Bekanntmachung , Z79.

KL h r u ngZ - C 0 in m i ssi 0n , derselben ist der Verkauf
der Hengste jedenfalls von den Hengsthaltern
auzuzcigen , 505.

Kölke,  wann sie vorhanden , 282. , deren Zudeichung
ibich

Kosten,  Berechnung derselben für einen Prioritätsbe-
scheid, 2W

Krämer,  Bestimmung derjenigen Arzney - Wahren-
deren Verkauf denselben gestattet ist, 46—gi.

Krankenhaus,  in Oldenburg , die Verpflegungskosten
für die in dasselbe aufgonommensn N :men
aus dem Lande müssen innerhalb 6 Wochen,
nach erhaltener Rechnung erstattet werden,
668 .
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Kupfermünze , Ostfriesische, Bestimmung des Werthes
derselben, 42.

Kupfergeld,  fremdes , dessen Umlauf im hiesigen
Lande ist durchaus verböte », zza.

La n gen - Maaße n,  deren Verhältnisse in den Wcscr-
Ufcrstaaten , Zar .-

Land - Rabbiner,  dessen Anstellung , 479. , hat seinen
Wohnsitz in Oldenburg , illill ., ist der Regierung
untergeben idiä . Z. , g. , unter dessen Aufsicht
stehen die jüdischen Kirchenverhältnisse und
Unterrichts - Anstalten im ganzen Lande ibiä .,
ihm steht indessen keine Art von Gerichtsbar¬
keit zu ibill . , dessen Besoldung , 480. Z.

Landestrauer,  wegen des Ablehens des Herzogs
Peter Friedrich Wilhelm , ng.

Landes - Unterthan,  Nähere Bestimmung der
Verordnung vom 10. Zul . 1820. über den
Erwerb und Verlust der Eigenschaft desselben,

Lastgeld,  als Ein - und Ausgckngs>Geld , wird in Bre¬
men ferner nicht erhoben ig6.

Laudemialgelder,  Entschädigung wegen derselben
Key Aufhebung der Lehnsverbindung , I . 40.

Legen der Dachpfannen in Kalk,  Ausdehnung der
bestehenden Vorschriften dicserhalb auf das
Kirchspiel Osternburg , 102.

Legge - Anstalten,  deren Wiederherstellung im Amte
Damme , 282.

L e ggc - G cb ü hr en , 284.
Lcgge - Lage,  in Damme und Neuenkirchen , zri . , st>c-

ren Vermehrung , 57/.

L egi ti m a ti on , wegen der von fremden Universitäten
auf Preußische Universitäten kommenden Stu-
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dircnden , >22. — dürftiger und solcher Rei¬
senden, die nur von ihrer Hände Arbeit leben,
beym Eintritt in das Königreich Frankreich,
226,

Lehen,  Rachsuchung um Allisication derselben, 73.

Lehmdocken,  Anweisung zur Bereitung derselben und
Umlegung der Dachziegel in solche, 390 ., —
welche Ziegeldächer in sülche gelegt werden
können, 337.

Lehnmuthung,  Aufforderung zu derselben an die Va¬
sallen, 76.

Lehnssxortcln,  Entschädigung wegen derselben bey
Aufhebung der Lehnsverbindung , I . 40.

Lehnsträger , I . 40.
Lehnsverbindung,  Aufhebung derselben , l Z9. 40.

Lehrer,  jüdische , deren Anstellung , 479 . Z. iß-

Leinen zug,  über den Ochtumer Sand . Regulativ
wegen desselben, 522.

Leuchtthurm,  dessen Errichtung auf dem Vorgebirge
Rrcona , 50z.

Linnen - Legge - Anstalt.  S , Legge - Anstalten.

Lumpen - Sammeln,  in der Herrschaft Jever . Die
Bcftigniß dazu muß mittelstÄeschciniguug .vom
Amte ertheilt seyn, 35g.

Maa ß - B est i m m ungen,  nach Z. >» . der Weser-
Schifffahrts - Acte , Berhältuisse derselben in
den sämmtlichen Weser - Uferstaaten , 302—504.

Mahlgeld,  auf den Herrschaftlichen Wassermühlen in
Oldenburg und der herrschaftlichen Windmühle
vor dem heil . Geist - Thore . S . Matten.

Mallschillinge , Ostfriesische , deren Herabsetzung auf
7 gr . Courant Münze , 41. , — Devalvation
derselben, 528.
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Matten, , welche auf den beiden Herrschaftlichen Wasser¬
mühlen in Oldenburg und auf der Herrschaft¬
lichen Windmühle vor dem heil. Geist- Thore
von den Müller » zu nehmcn̂ Laxe derselben,
ivz . — Modisication derselben,..g63.

Waturitäts - Zeugnrß.  Vorschrift desselben-, I . gge
Mrlitair - Dienst,  activer , weitere Bestimmungen

wegen der einstweiligen Befrsyung der den
Studien ec. sich widmenden Wehrpflichtigen
von demselben, 100.

Mi -litai  r - Di en  st , die aus demselben entlassenen
Personen kehren zuvörderst in das Kirchspiel
zurück, woselbst sic bey der Loosung ihr Domi-
cil hatten , und sollen erst nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Entlassung die Erlaubniß,
sich anderswo niederzulaffen̂ erhalten , 6z.

Mi litair - Patrouillen,  ist die gebührende. Achtung
zu bezeigen, und ist jeder verbunden auf den
Ruf derselben anzuhalten , und die an ihn ge¬
richteten Fragen gehörig zu beantworten » iz.

Mi l i.ta irpc .rso n cn , das Abskcrben beurlaubter ist
der Militair -Commission anzuzeigen, l . 19., —
entlassene kehren in der Regel zuvörderst in
das Kirchspiel zurück, wo sie bey der Loosung
ihr Domicil hatten und sollen erst nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer Entlassung die Erlaub¬
niß erhalten sich anderswo niederzulassen, 6z,
— Beurlaubungen derselben, 245. — Verbot
LeS Creditirens an die Unterofsiciere, Spielleute
und Gemeine 247», — cs findet dieserhalb nur
eine Klage Start , wenn der Compagnie - Chef
zffr Contrahirüng der Schuld durch einen
schriftlichen Schein Erlaubniß «rtheilt , 248. K
— Ansprüche derselben an die Armen-Ankaltcn,
274. ff. — Hcirathen derselben, 2Sy ff.

Milzbrand,  beym Hornvieh. Vorsichtsmaaßregels
wegen desselben,. 360.

Mobilair - Verkäufe,  executivische durch das Amt
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ohne Zuziehung des Auctions - Verwalters»
wenn der Werth der in Pfändung geschriebenen
Stücke nicht über 2g angeschlagen , I . 2l.
der in Pfändung gezogenen Fsldfruchte können,
mit Zustimmung des Gläubigers bis zur
Erndte ausgesetzt werden, , ohne daß das Pfand¬
recht erlischt . I . 21.

M o b i lie n - B e r k ä >i f e , in deren Besitz der Verkäu-
fer bleiben fall . Den Contracten über diesel¬

ben soll die Beglaubigung nicht ertheilt wen¬
den , sondern cs find die Parteien an das Amt
zu verweisen , igg.

Modification  und genauere Bestimmungen der Hy¬
potheken und Eoncurs -Ordnung , 240 . — des
4trn und rasten Z. der Wittwen - Caffe - Ver¬
ordnung , 2Z7 . — der hannoverschen Verord¬
nung wegen Einführung und Durchtrist , des
Hornviehes in und durch die .Hannoverschen
Lande , 4gz.

Moordamm,  zu Sehestädt , Weggeld für die Passage
übsr denselben , 529 . Laxe , zzo.

Münzen,  das Abdrucken derselben aufKnöpfe von Zinn
oder sonstigem Metalle, , oder sonstige Gegen¬
stände ist verboten , 272.

Münzsorten,  dicalten , nicht nach dem EonBentionsfuß,
sondern ungleich geringhaltiger ausgeprägte«
Silbermünzen sind im Handel und Wandel
des Herzpgthums Oldenburg und der Erbherr¬
schaft Jever für völlig ungültig erklärt , i >6.
— Polnische und Warschauische D und K Lh » -

kerstücke, Verbot derselben , 4S2.

Nachdruck,  der von Goethischen und von Schillerschen
Werke , Privilegium gegen denselben , Z70.

Nach d ruck , Bücher - Nachdruck , Anwendung derjenigen
^ gesetzlichen Bestimmungen im Art . 416 . des

Strafgesetzbuchs , zum Schutz wider denselben,
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auch auf die Verlags - Artikel der Schriftstel¬
ler und Verleger der Preußischen Monarchie,
490 .

Nachlaß , eines Verschollenen, Sicherheits - Bestellung
bey Besitznahme desselben, I , iz . §. 6. — Auf¬
hebung derselben nach Verlauf von 10 Jahren,
I. 15. — Rechnungs - Ablage und Entschä¬
digung des Besitzers, wenn der Verschollene
wieder zurückkebrt I. ig . tz. g.

Na ch st e in p e l u n g , Beseitigung einiger Zweifel, bey
Anwendung der Landesherrlichen Verordnung
vom Zi. Oct . 1821. wegen an die Stelle der
Nachstempelung tretenden Belegung der auf
ungestempeltem Papier geschriebenen Urkun¬
den mit dem verordnungsmäßigen Stcmpelbo-

NaHnsiegel . S . Siegel.
Neutralität,  im Kriege zwischen Frankreich und

Spanien , lg.
Neu - Wapeler Groden , I . -9.
Niederlassung,  der aus dem Militair - Dienst ent¬

lassenen Personen 6z. — selbstständige, der
Juden , 47-;. tz. 6-, — fremder Juden , kann nur
Landesherrlich bewilligt werden, 47g. 8. S.
überhaupt Juden.

Nordamerika,  Regierung der Vereinigten Staaten
von, Declaration derselben, betreffend die Ab¬
gabe vom Tvnnengchalte, I . , 7.

Norm a l - G ewi ch ts - Lab ell e,  zur Berechnung des
Weserzolls, zil —321.

Nu m merta  u scher,  haben eine Abgabe von fünf Pro¬
zent von der bedungenen Gratisicationssumme
an den Jnvalidenfonds zu entrichten, 395.

O.
Obergcmcinderath,  dessen Auflösung, I . 19.
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Ochtumer Sand , Regulativ wegen des über denselben

gestatteten Leinenzugs , 322.

Oldenburger Pferde - und Vieh Märkte , vor

dem heil . Gristthore , Bestimmungen wegen der¬

selben , 22g . ff-

Oldenburg , Stadt,  was bey Errichtung und Ver¬

änderung von Gebäuden in der näheren Um¬

gebung der Stadt zu beobachten ist , 484 . —

Straßenreinigung , 504.

Operationen , chirurgische , der Lhierärzte , Laxe
derselben 42g . ff. , — geburtShälfliche der
Lhierärzte , 44, . ff.

Ostfriesische M allschil li » ge,  deren Herabsetzung

auf 7gr . Courant 41 . — Devalvation dersel¬

ben , zr8-

Packwerke,  deren eigenmächtige Anlegung an den

Ufern der Hunte ist verboten , l . ; .

Paß,  überden Gest,adheitS , Zustand des in und durch

die hannoverschen Lande zu treibenden Horn¬

viehs , Lgg ff. und 495 ff.

Passage - Geld,  am Schweyburger Moordeich , dessen

Herabsetzung , 17 ., — auf dem , Gränz - und

Scheidewege von der Achtermeerschen bis zur'

Hobenbrake , Laxe desselben , , »8.

Passir - Aettel , für unvermögende Fußreisende. For¬
mular derselben, , 76 . S . überhaupt Fuß¬
reisende.

Patent,  zum Behuf der Handelsfrachtfahrt aus dem

Weserstrom S . Erlaubnißschein . — höchstes,
Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander des

Ersten , Kaisers und Selbstherrschers von ganz

Rußland , wegen Abtretung und Uebertragung

der Herrschaft Jever , 31 . — höchstes , Seiner

Herzoglichen , Durchlaucht , des Herzogs Peter

Friedrich Ludwig wegen der Ucbernahme und



Antretung der Regierung im eigenen Namen,
sz ., — höchstes , Seiner Herzoglichen Durchl.
des Herzogs Peter Friedrich Ludwig zu Olden,
bürg , wegen Ucbcrnahnie der Regierung der
Erbherrschaft Jever und der daselbst zu lciftcn-
Erdhuldigung , 28.

P -ersonsn , die aus dem Militair - Dienst entlassen
werden , kehren in der Regel zuvörderst in das
Kirchspiel zurück , woselbst sie bey der Lvosung
ihr Domicil hatten , 6z>

Pfandnng,  wenn sie vom Landgerichte , oder einem
Gerichte gleicher oder höherer Ordnung erkannt
und dem Amte zur Vollziehung aufgctragen
und der Werth der Psandstücke nicht über 25 ,1^
angeschlagen ist , so kann der Verkauf , ohne
Zuziehung des Auctionsverwattcrs , vollzogen
werden I . 21 . — Verkauf der in Pfändung
gezogenen Feldfrüchte kann , mit Zustimmung
des Gläubigers , bis zur Erndre ausgesetzt
werden , ohne daß . dadurch das Pfandrecht er¬
lischt I . 2l . ; die Verlängerung muß aber
zur öffentlichen Kunde gebracht werden , idicit,
Pfandungsgebühr idiss.

Pfandun gs - Gebühren,  des Amtsboten , Beschrän¬
kung ? derselben , I . 21 . '

Pfandrecht,  dessen Dauer über sechs Wochen , wenn
bey in Pfändung gezogenen Feldfrüchten der
Verkauf , mit Zustimmung des Gläubigers , hin-
cmsgesetzt wird , l . 21.

Pfarrer,  haben die Listen der Gebnrts - mid Sterbe-
Fälle wie auch der Berheyrathungcn , der Juden
zu führen , 480 . Z. 22.

Pferde,  Flüchtigwerdcn derselben -, deöfällige Verord¬
nung , ZS§ -

Pfcrdehaare,  unverarbeitete , der Handel mit densel¬
ben ist nur auf einen besondexn Erlaubniß-
schein des Amts gestattet , zg,»

Pferdemärkte,  vor dem heiligen Geistthsre i» Ol-



Sachregister. H5»

benburg . Einordnungen wegen derselben und
Festsetzung der Marktlage , 229 . — in Delmen¬
horst , Versetzung derselben , g6 >.

Pflasiergeld,  zu Cloppenburg 42z.
I * l » sr IN :>u op 0 a n n 11» 0 V ern n » . Reception der¬

selben als Landes - Pfarma -Copoe, ng,
Pistolen,  falsche hannoversche mit der Jahrszahl >8lZ,

270.

P ok i c e y l i che - A n 0 rd n u n g cn , wegen Errichtung
und Veränderung von Gebäuden in den nähe¬
ren Umgebungen der Stadt Oldenburg , ggp.

Police y strafe,  wegen des Crcditirens geistiger Ge¬
tränke , I . 28-, — wegen Gebrauchs und Ver¬
kaufs ungestempelter Spielkarten , I . Zg>, —
wegen schnelles Fahren und Reiten auf den
Wällen und in den Straßen der Stadt Olden¬
burg , 12., — wegen Unterlassung der den
Militair - Patrouillen zu bezeigenden Achtung,
rz ., — wegen Verkaufs derjenigen Arzney-
Waaren , welcher den Apothekern rescrvirt blei¬
ben soll , 47 ., — wegen Defraudation der für
die Stadt Oldenburg angcordneten Cvnsumti-
onß - Abgabe , 140. f. und 27z ., — wegen des
Blutigel -. Fanges , 195 ., — wegen Uebertre-
tung der Vorschriften hinsichtlich des Leinenzugs
über den Ochtumcr Sand , Z22., — .wegen will-
kührlicher Aenderung der Familien - Namen.
§55-/ — wegen Flüchtigwerdens der Pferde,
§97-, — wegen Zolldefraudation , 410 . ff.

Policey - Verordnung,  in Betreff des Walles in
der Stadt Oldenburg , 67.

Polnische,  H und Z Thaler - Stücke , Verbot derselben,
48 --

Posten,  fahrende , Abgang und Ankunft derselben l . zs.
— zwischen Bremen , Ostfricsland und Jc »er-
land , Veränderung des Courses derselben, igr.
r ei t eu dch zwischen Oldenburg uiid Jever , Brc-
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men und Abbehausen , Coursvcränderung der¬
selben , zgo.

Posttaxc,  für das Harzogthum Oldenburg und die
Herrschaft Jever , dey den fahrenden Posten
für Personen und deren Gepäck , 4Z7.

Prämie  n,, Vertheilung derselben dey der Hengste Rüh¬
rung im Jahre , 82z . I . 24 . , Wertheilung der¬
selben bey der Hengstköhrung im Jahre >8rz.
-2 . , — bey der Hengstköhrung im Jahre 1824.
107.

Prediger,  haben die Falle unehelicher Geburten bey
den Aemtern anzuzcigen , 225 . , — haben die
Listen über die Geburts - und Sterbe - Fälle
wie auch der Verheyrathungen der Juden zu
führen , 480 . §. 22.

Preisbestimmungen,  neu aufgenommener Arzncy-
mitkel 466 . ff.

Preise,  der Arzneyen , » 8, Veränderung derselben,
444 . ff-

Prell ssisch es Courant,  in wie fern solches gültig
und angenommen werden darf , und welches
von demselben verboten ist , z82.

Priester,  jüdische , deren Anstellung , 47g . §. iz.

Prisritätsbescheid,  Berechnung d^r Kosten für
denselben , 28.

Privilegium,  zehnjähriges , » äato der geschehenen
Jngroffation , einer für eine Deichschuld con-
stituirten Hypothek , 2 »g> §. 6. ; — zweyjährigcs
wegen der Beyträge der einzelnen Interessen,
ten zu den Anlagen Behuf Abtragung des
Kapitals und Zinsen einer Dcichschuld , 221.
gegen den Nachdruck der von Goethischen und
von Schillerschen Werke , Z70.

Proccß - Reglement,  neues , Publieation desselben
ui . , — transitorische Bestimmungen zu dem¬
selben nr ., Druckfehler in demselben , nZ.
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Proceß - Bol »machten , Formular für dieselben, 122.
Prvclamations - Gebührcn , S . Gebühren und

Stolgebühren.
Protestanten,  in den Kirchspielen Damme und Hol¬

dorf. Bestimmungen hinsichtlich der Aufhebung
des „ ex»; , worin dieselben zu auswärtigen
Kirchen stehen, in Beziehung auf den z. Zg.
des im Jahre igr ? mit der Krone Honnover
abgeschlossenen Cessionsvertrags, 41g.

Provisor,  bey dem.Collegium der Kirchen- Ofsicialen
der Stadt - und Landgemeine Oldenburg , des¬
sen Bestellung, 204. — Dienstcmolument des-,
selben, 205. ; derselbe führt die Kirchcnrech-
nungen zoz.; hat dasHebungs - und Zahlungs-
Geschäft, 20; .

Prüfung,  der Kandidaten der Rechte. Abänderung der
Bestimmungen wegen Ernennung der desfalli-
gen Commission, nZ . — Bezeichnung der ver¬
schiedenen Qualifikationen in den, über den
Ausfall derselben auszufertigendcnAttestaten,Z66.

Publicativn,  der Weserschifffahrts- Acte, 79., — des
neuen Proceß - Reglements, m.

Pütt,  Erde , bey Deicharbeiten, 188. §. ic>. Preisbestim¬
mung derselben, geschieht vom Deich- Amte
idiä.

O uarantaiue - Verf ügu nge  n, Modisication der am
sr . Sept . iZrr und io . Nov. 0. s . erlassenen
Borschriften hinsichtlich der aus Spanischen
Hafen auf ,der Weser ankommenden Schiffe, l.
6., — Aufhebung der im Jahre i8 »i > ange-
ordncten Quartaine - Verfügungen , I. 22. —
Anordnung einer Observations - Quarantaine
hinsichtlich der von Havannah kommenden
Schiffe, I. 50., — Ausdehnung derselben auf
die von Reuyork kommenden Schiffe, I. 42. ,—
auf Schiffe, welche von den Inseln und Küsten
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des Archipelagus, von den. Afrikanischen Küsten,
aus der Levante, aus der Mittelländische»
See , aus Nordamcrikanischen Häfen und von
den Westindischen Inseln kommenI. S- ., — Auf¬
hebung dcrangeorbneten Quarantäne,Maaßre-
geln 7.—Anordnung derselben hinfichtlichfder aus
der Havannah kommenden Schiffe, 4z., — deren
Aufhebung, g6. — Anordnung wegen Schiffe,
welche aus den NordamerikanischenHä fen und
von den Westindischen Inseln komme», 125.,—
deren Aufhebung 156. — Anordnung derselben
über die von Martinique und St . Domingo
kommenden Schiffe, zzo. , deren Aufhebung; / ».

Q uarantarne - Retrib  u ti  0 n,  nach welcher Tar«
sie zur Anwendung kömmt, g; .

Quartiergeld,  Herabsetzung desselben, I . r §.

W
Recvgnirivn,  die von fremden Kaufleuten, welche

die Oldenburgischen Jahrmärkte beziehen, zu
entrichten ist, I. Zg. §6.

R .ectäficati  0n , der Haspel auf dem Ammerlande, 14.
RecurS,  von den -Entscheidungen des Stromrichters,

findet Statt an die zur Handhabung der We¬
ser- Schifffahrts- Acte verordnete Commission,
87. — Förmlichkeiten, welche dabey zu beob¬
achten sind ibiä. f

Reglement,  wegen Beförderung der Couriere, izg.
Regu lativ,  wegen der Ansprüche der MlitAirpersone»

an die Armen- Anstalten 274. ff.
Reinigung , der Strassen, in der Stadt Olden¬

burg , desfällige Anordnungen, 504.
Reifend  en, dürftigen, und solchen, die nur von ihrer Hän¬

de Arbeit leben, wird der Eintritt in das König¬
reich Frankreich verweigert, wenn sic sich nicht
durch die erforderlichen Bescheinigungen ihrer
Regierung legitiiniren können, -asi.
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Reise - Schifffahrts - Gesellschaften , deren
Errichtung bleibt den einzelnen Kaufleuten
zwcyer oder mehrerer Weserpiätze unbenom¬
men , 94.

Reiten,  schnelles , in Len Straßen und auf -den Wällen
der Stadt Oldenburg , ist verböten , iz.

ReirendePost,  Eoursveränderung derselben, 250—255.
Reith - Dächer , in welchen Ortschaften solche verboten

sind, ZgS.
Reparationen,  der geistlichen - und Schulgebäude.

Einsendung der desfälligen ApprobationS - Ge¬
suche, Lgr . — gegen de» r . Januar bey z
Gold Brüche , 491. f.

Reserve,  die darin gestellten Wehrpflichtigen werden
während des Reserve - Jahrs als Landwehr be¬
trachtet , und bleiben der Jurisdiction ihrer
ordentlichen bürgerlichen Behörde untergeben , , 0.

Retentionsrecht,  das dem antichretischen Besitzer
gestattet , darf zum Nachtheilc mehr bevorzug¬
ter , insonderheit früher ingrossirter Gläubiger
nicht ausgeübt werden , 245.

Revision,  der Brand - Versicherungs - Register , wann
sie geschehen muß und wie dabey zu verfahren
ist , 389. ff. — der Contracte und Testamente
in der Herrlichkeit Kniphausen , authentische
Interpretation wegen Aufhebung derselben, 71.

Routen,  für unvermögende Fußreisende 1S7. ( S . über¬
haupt Fußreisende ) -— deren Bestätigung
bis weiter , 418.

Rückkehr,  eines Verschollenen i . 12 , §. 5. 15 , §. g>

Rüstriuger Dcichband,  in Jeverland , »80. ».

Saatfest,  Versetzung desselben, Z47.
Sandersfeld,  Erhebung eines Weggeldes daselbst, 48 >.»
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.Schafe , öffentliche Berkaüfe ausländischer , welche bis¬
her in den Marfchdistricten Statt gehabt , sind
verboten , ZZz.

Schafmärkte,  Anordnung derselben zu Strückhauser¬
moor , Stollhamm und Jever , Z8Z.

Schildwache,  auf deren Ruf ist jeder verbunden anzu¬
halten , und die an ihn gerichteten Fragen ge¬
hörig zu beantworten und deren Anordnungen
zu befolgen , rz.

Schießpulver,  darf in der Stadt niemand über
4 Pfund im Hause aufbewahren , der übrige
Borrath muß im Pulvermagazin nicdcrgelegt
werden , 45.

Schifffahrt,  nach und von den auswärtigen Engli¬
schen Besitzungen , desfällige Verfügungen des
Königlich Großbrittannischen Cabinets - Mini¬
steriums , 485 . ff>

Schifffahrts -Verhältnisse,  aufdeni Weser -Strom.
Ausführung der zur Anwendung kommenden
gesetzlichen Bestimmungen auf dieselben , welche
in der Weser - Schifffahrts - Acte nicht berührt
sind , 30 — 88 . — Erläuterungen zum Behuf der
Weser - Schifffährts - Acte und fernere Bestim¬
mungen auf die darin nicht berührten Schiff¬
fahrts - Verhältnisse auf der Weser , gi — roo.

Schiffe,  Oldenburgische und zum Oldenburgischen Ge¬
biete gehörig , können von diesem Gebiete die
in selbigem producirlen Maaren in auswärtige
Englische Besitzungen einführen und Maaren
von diesen Besitzungen ausführen und in jedes

fremde Schiff verschiffen , 48g.

Schiffer,  Anweisung für dieselben , ihre zu Frachtfahr¬
ten auf der Weser bestimmten Schiffe in Ge¬
mäßheit der §. 4 und g . der Weser -Schifffahrts-
Acte messen , nummeriren und patentiren zu

taffen , 88 —go.

Schiffer - Gilde - Geld.  S . Lastgeld.
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Schlacht , bey Belle - Alliance und Lcichziz , Feyer der¬
selben I , 2H , 20 u , Ilü.

Schlachte » , der Einwohner der Stadt -Oldenburg , aus¬
serhalb der Stadt , so wie der ausserhalb der
Stadt wohnenden Eingesessenen für Einwohner
d- r Stadt Oldenburg ist verboten bey Consis-
cation oder Geldstrafe , 27z,

Schlenzen,  siehe Packwerke,
Schlitten sah rer,  deren Pferde flüchtig geworden,

werden in 5 vK Brüche genommen , 397 . —
was sie zu beobachten , wenn sie auf öffentlichen
Wegen von ihren Pferden Weggehen , ikiä , —
Die Schlitten müssen bey Schlittenbahn mit
einer Glocke oder mit Schellen am Geschirr der
Pfer .de versehen jeyn , bey 170K Brüche , 598»

Schornsteinfeger,  Instruction für denselben , 267 . —
Gebühren desselben , 270.

Schreibfedern,  Gränzzoll von denselben , 336.

Schuldverschreibung,  wegen einer Anleihe zu Dei¬
chen , Sielen , Uferwerken rc. Errichtung der¬
selben vor dem Amte , , 12 , Erfordernisse da-
bey,  wenn einzelne Landbesitzer  die
Anleihe contrahire » , 212 . Jngroffation dersel¬
ben 21Z. — wenn eine C 0 mmüne  die Anleihe
contrahirt 220 . §. iz -, ist die Jngraffation
nicht erforderlich ; — wenn die Anleihe von
Mehreren  geschieht , welche einen nicht zum
Deichbande gehörigen Groden besitzen, 221 —224,

Schuldverschreibungen , die von den Juden  er¬
richtet werden , müssen zum Erfordernisse ihrer
Gültigkeit in deutscher Sprache abgefaßt wer¬
den , wobey die deutsche oder lateinische Schrift
anzuwenden ist , 478 . Z. 15.

Schulgebäude,  Einsendung der Approbations - Ge¬
suche wegen Bauten und Reparationen an den¬
selben , 491 . f.

Schutzbla ttern - Jmps  uns , S . Impfung,
4 *
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Schutzbriefe der Juden , welche denselben ertheilt,
sollen bis weiter beybehalten werden , 471.
8. 1. Itevision derselben , ilstst.

Sch utz - C0n cessi 0 n en , der Ju den,  deren Verlei¬
hung N72 - §- 3 . sie allein verleihen ein Recht
zu einem selbstständigen Etablissement illicst
K. 4 . können nach dem Absterben deS Inha¬
bers auf einen seiner Desccndenten von der
Regierung trcmscribirt werden ikiä . die Nach-
suchung um die Lranscription muß bcymAmte
innerhalb g Monaten nach dem Abstcrben des
Inhabers geschehen , 47z . etwaige Streitig¬
keiten dieserhalb entscheidet die Regierung
idiä . — In einzelnen Fällen kann auch aus¬
nahmsweise den Söhnen cvnresfionirter Juden,
während der Lebenszeit und Fortdauer des
eigenen Etablissements des Vaters , die selbst¬
ständige Niederlassung gestattet und dazu eige¬
ne Concesst'onen zur Berechtigung des zu be¬
treibenden Gewerbes ertheilt werden 47z . §. 6
u . 474 . — nach dem Ableben des Vaters must
um die Uebertragung des Schutzes desselben
oder um Ertheilung eines neuen Schutzes zit
der separaten Niederlassung nachgesucht werden
istiä . — die Schutzcvncessionen lauten auf einen
bestimmten Ort und ein bestimmtes Gewerbe,
und dürfen ohne Genehmigung nicht verändert
werden 47Z . §. 7 . sie werden , mit Ausnahme
der Stempel - Papier und Ausfertigungs « Ge»
bühren , ohne weitere Kosten ertheilt List . —
in , welchen Fällen die in den Conoessionen er-
thcilte Erlaubniß zum Handel eingezogcn

. wird , 475 . §. 9.

Schweyburger Moordeich,  Herabsetzung des Pas¬
sagegeldes 17.

Seelicht,  dessen Errichtung auf dem Vorgebirge Ar-
cona , goz.

Ecparationsrecht , welches dem antichretischen Be-
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sitzcr gestattet , darf zum Nachtheil , mehr be¬
vorzugter , insonderheit früher ingrossirter
Gläubiger nicht ausgcübt werden , 242.

Serviregeld , Herabsetzung desselben, I. 25.
Sicherheits - Leistungen , zur Befreyuug vom Ge¬

fängnisse , desfällige nähere Bestimmungen und
Ergänzungen zum Artikel LiK ., ff. , des Stras-
Gcsetzbuchs , 414 .,

Sichtelgeld,  auf den Herrschaftlichen Wassermühlen
in Oldenburg und der Herrschaftlichen Wind¬
mühle vor dem heil . Geist - Lhore , s. Matten.

Siegel,  Ramensiegel . Die Beglaubigungen unterBey-
druckung desselben , statt des Wapvensicgels,
in der Herrschaft Jever und dem Amte Varel,
so wie überhaupt , sind als gültig anzusehen , iz>

Siele,  Anleihen zu denselben , S . Anleihen.
Signal - Flagge,  Anordnung derselben für Oldenbur-

gische .Schiffe , für den Fall , wenn sie in frem¬
den Gewässern eines Lootsen bedürfen , 127.

S issb er mü n z e, Oldcnburgische , Cours derselben l . 2 . —
kleine Holländische , Verbot derselben , 58.

Silber - Münzsorten,  welche nicht nach dem Eon-
ventionsfuß , sondern ungleich geringhaltiger
ausgeprägt , Verbot derselben , ri6.

Soldaten,  aus dem Mlitair - Dienst entlassene , kehren
in der Regel zunächst in das Kirchspiel zurück,
wo sie bey der Loosung ihr Domicil hatten,
und sollen erst ' ein Jahr nach ihrer Entlassung
sich anderswo niederlassen können , 6§ . — Be¬
urlaubungen derselben , 245 . — das Ercditiren
an dieselbe » ist verboten ., und findet desfalbs
nur eine Klage Statt , wenn der Compagnie-
Ehef zur Contrahirung der Schuld schriftliche
Erlaubniß crtheilt hat , 24R f- — Ansprüche
derselben an die Armen -Anstalten rc. 274 . .ff.
Heyrcfthcn derselben . 28g . ff.

Sollerg ^ ter,  Bestimmungen wegen derselben , wenn
sie vom Gränzzoll bcfreyt bleiben sollen , 404.

-^1

iS».
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Gpecial - Direction , Verpflichtung derselben zur
Unterstützung von Militair . Personen , - 74 . ff.

Specia l - D ir e cti onen,  auf dem Lande , haben die
Verpflegungskosten für ihre in das Oldenburg»
sche Krankenhaus aufgenommenen Armen spä¬
testens 6 Wochen nach erhaltener Rechnung zu
berichtigen , 558»

Spielkarten - Stempel,  Jntimatio » der desfälli¬
gen Verordnung , rrq.

Sporteln , bey dem Verfahren vor dem Stromrichter,
Werden nach der Amts - Sporteln - Laxe oder
sonst nach den übrigen bestehenden Laxen be¬
stimmt , 88 » — Bestimmung derselben für ein
Erkenntniß , wodurch die Jngrossation einer
gewissen Summe rulvo fürs erkannt wird , 27z.

Staats - Abgaben,  welche nach erkanntem Concurse^
wahrend des Concurs - Verfahrens bis zum
Verkaufe des Concursguts , fällig werden , ge¬
hören nicht in den Concurs , und brauchen nicht
prosttirt zu werden ; die Bezahlung derselben
geschieht aus der Concursmaffe , go.

Stadt » Amt,  zu Oldenburg , Competenz desselben kn
Defraudations -Sache » wegen der Consumtions-
Abgabe , 27z.

Stätegeld,  auf dem Rodenkircher Jahrmarkt , Er¬
höhung desselben so wie der Grundheuer und
Weinkaufsgebähren , Z8.

Stamm - Namen,  Vorschriften wegen Führung und
Aenderung derselben , ZZg. — der Juden q 7 >> f-

Stationsgeld,  zu Huntebrück und Ochtum I . 26.

Stations - Orte,  wegen der armen Fußrsiscnden rZo.
,6g . S . überhaupt F u ß r e i s e n de.

Stellvertreter,  Todes - Erklärung desselben I , 17.
— haben eine Abgabe von fünf Provent von
der bedungenen GratisicationSsumme zu ent¬
richten , zsz.
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Stcmpclpapier - Verordnung . Nähere Bestim-
innng derselben in Beziehung auf BürgschaftS-
Documcntc , worin zugleich eine Hypothekbestel¬
lung und Einwilliguug Zur Jngroffation ent¬
halten ist , 357.

Stempelung,  der Spielkarten . Ausdehnung derselben
' auf das ganze Herzogthum und die Erbherr¬

schaft Jever I . 57 und 124 . — des 'Pique - Aß,
- ' »7 . — ausländischer Kalender und mit sülchen

versehenen Taschenbücher , 235 . .

S te uer - C a s se , die im Jahre - zoF errichtete , Auf¬
hebung der Commission derselben , 4.

St slgebührcn,  müssen den Predigern auch dann ent¬
richtet werden , wenn von der öffentlichen Ver¬
lobung und von dem öffentlichen . Aufgebote
Dispensationen erthcilt sind , 54.

Strafgesetzbuch.  Nähere . Bestimmungen des Art.
8Z8 - desselben, , wegen der Caffatopischen Er¬
kenntnisse in zweyter Instanz l . 52 . — deren
Anwendung auch bey den Civil - und Policey-
Strafsachen I . ZZ. — Artikel 420 . Decla¬
ration und nähere Bestimmung desselben hin¬
sichtlich des Ehebruchs - 87 . — nähere Vor¬
schriften zur Erläuterung und Ergänzung der
im Art . üiz . ff- desselben enthaltenen Bestim¬
mungen wegen Befrcyung vom Gefängnisse,
gegen Leistung ,hinreichender Sicherheit , 414 . ff.

Giraßen - Reinigung,  in der Stadt - Oldenburg,
desfällige Anordnungen , 504.

Straßen steine,  die Ausfuhr derselben ist bey Strafe
der Consiscation und Brüche von i bis 5 vH?
verboten , r66.

Strohdächer,  in welchen Ortschaften solche verboten
sind , zzS.

Stromrichter,  Austeilung desselben für den Olden-
burgischen Theil des Weserstroms , 8Z. — der¬
selbe hat überhaupt darauf zu allsten und zu
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halten , baß die Weser - Schifffahrts - Acte ge-
hörig erfüllt werde 8Z. — die von demselben
zu behandelnden und ' zu entscheidenden Gegen¬
stände ibici . — dessen Wirkungskreis 84 - —
derselbe ist berechtigt , andere Aemter auch aus¬
serhalb des Landgerichts - Bezirks unmittelbar
zu rcguiriren , ohne sich an das betreffende
Landgericht zu wenden 85 - — er kann in den
vor ihm gehörigen Fallen eine Geldstrafe bis
zu fünfzig Rcichsthaler Gold und eine Gefäng-
ui -ßstrafe bis zu 8 Tagen und eine körperliche
Züchtigung bis zu 30 Streichen erkennen und
vollziehen lassen , 85 - 8. 8 - — In höheren

Straf - Fällen hat derselbe die Acten zur wei¬
tern Verfügung an das competente Landgericht
einzusenden , ibiä . Verfahren vor dem Strom¬
richter 86 . Z. g . dasselbe ist durchaus summa¬
risch und muß , so viel thunlich , protocollarisch
behandelt werden ibiä . Der Stromrichter ist
der Commission zur Handhabung der Weser-
Schifffahrts - Acte untergeordnet ibk -I . §. 11.
Bon den Entscheidungen des Stromrichters ist
der Recurs an diese Commission gestattet 87 -
§. — Förmlichkeiten , welche bey der Re-
eurseinlegung zu beobachten sind , idiä . — Ge¬
gen die auf den Recurs abgegebene Entschei¬
dung findet ein weiterer Recurs nicht Statt,
ibilk.

Stromrichterliches Amt,  ist dem Amte Brake
einstweilen übertragen , 86 . Z. »0.

StromiZollsatz,  welcher der Stadt Brtmen cinge-
räumt . Gegen denselben hören alle übrigen
von der Hanse - Stadt Bremen bisher erhobe¬
nen Strom - Transits - Abgaben künftig gänz¬
lich auf gg . Z. s-

Studirende,  welche von fremden Universitäten auf
Preussische ttmvcrisitäten kommen , müssen sich
sofort vollständig darüber legitimiren , daß
sie bisher an unerlaubtem Berbin,
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düngen und Umtrieben übern ! ! kei¬
nen Thei l gehabt , irs.

Tabelle , der Maaß - und Gewicht- Verhältnisse in
säinmtlichen Weser- Uferstaaten Zoo. f. — des
Wcserzolls, Zu —zri.

Tarif , einer von fremden Kaufleuten, Seiltänzern,
Equilibristen , Reuter re. welche die Oldcnbur-
yischen Jahrmärkte beziehen, zu entrichtenden
Siecognition l . zS. 57.

Taschenbücher,  ausländische, welche mit einem Kalen¬
der versehen find, Stempelung derselben, szg.

Taxe,  des Passagegeldes am Schweyburger Moordeich,
Herabsetzung 17. — der Extrapost , gg. — des
Mahl - Sichtet - und Beutelgeldes auf den
Herrschaftlichen Wassermühlen in der Stadt
Oldenburg und auf ;Ler Windmühle vor
dem heiligen Geist- Thore roz und 563. — des
Paffagegeldes auf dem Gränz - und Scheide¬
wege von der Achtcrmecrschen bis zur Hoben¬
brake, iog — des Weggeldes zu Varrelgraben
12z. — ZU Bümmerstede und Tungeln-z6. —
für die Passage über den inner» Moordamm zu
Sehestädt am Schweyburger - Communiondeiche
52g. — eines Weg - und Pflastergeldes zu
Cloppenburg 42z. — für Thierärzte und
Thier -Operateure , 424. — der Preise der Ärz-
ncycn iiZ - 444 und 466. — für die Passage
der Chauffeestrecke zwischen Sandersfeld und
Falkenburg 48-. — eines Weg - und Brücken¬
geldes zu Essen q83- — für Personen und de¬
ren Gepäck bey den fahrenden Posten 497.

Tüxatrsn,  des Schadens beym Viehschütten, wenn deb
Eigenthümer des geschüttetem Viehes den Be-
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weis führen will, daß der Schaden weniger als
das Schüttgeld betrage 545. — der Gebäude
zur Brandcaffe , was dabey zu beobachten ist,
SSZ.

Taxatoren,  des Concursguts , wozu die Bonitätssetzer
und Brandcaffen-Taratorcn genommen werden,
werden nicht bey jeder Taxation eines Con¬
cursguts besonders beeidet, 242.

Theer,  von demselben darf in derStadt niemand mehr
als höchstens sechs Tonnen zugleich auf dem

, Lager, und zwar nur zur ebenen Erde, haben ;
größere Borräthe müssen ausserhalb der Stadt
gelagert werden , 45.

Tentamen,  der Candidaten zum CivilstaatSdienst.
Bezeichnung der verschiedenen Qualificationen
in den, über den Ausfall desselben auszuferti-
genden Attestaten , g66.

Testamente , die von den Juden  errichtet werden
müssen, zum Erfordernisse ihrer Gültigkeit in
deutscher Sprache abgefaßt werden, wobcy die
deutsche oder lateinische Schrift anzuwenden,
4?8. §. ig.

L hi e r - Aer  z te,  Taxe für dieselben, 424, ff.
Thier -Operateure,  Laxe für dieselben, iluä.

Todeserklärung,  derjenigen Unterthanen des Her¬
zogthums Oldenburg und der Erbherrschaft
Jever , welche von rgoz bis zum roNov - i8 >5-
in irgend einem Kriegsdienst zu Lande oder zu
Wasser gestanden haben und während oder in
Folge solches Dienstes vermißt sind, l . z> ff. —

Tönnengehalt,  Abgaben von demselbenI. 17.

Transitgüter,  400 . — Verzeichniß derjenigen Gränz-
zollstätte , über welche solche nur ausgeführt
werden dürfen , wenn solche gegen einmalig«
Erlegung des Gränzzolls das Oldxnburgische
Land passiren sollen, 412, ,
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Transitorische Bestimmungen ^ zum neuen Proe
ceß-Reglement , »>r.

Lra nsi t sch ein,  dessenErfordcrniß ausser dem gewöhn¬
lichen Zollpaß 400— wird auf Stempelpapier
ertheilt , 401.

IHenniurn , akademisches, dessen glaubhafte Beybringung
ist bey Zulassung zum vorschriftsmäßigen Lene
kamen erforderlich 1 , 54»

Ilrinrtze äuso , Aufhebung derselben zu Gunsten der Ol,
denburgischen Schiffe, ic>5.

Tungeln , Weggeld daselbst, »z6.

M.
Lebergabe der Herrschaft Kniphausen  an de»

Gräflich Bentinckschen Gevollmächtigten,
Uebernahme  der Regierung , durch Seine Herzogliche

Durchlaucht , den Herzog Peter Friedrich
Ludwig  im eigenen Namen , 2z. — der Re¬
gierung der Erbherrschaft Jever von Seiten
Seiner Herzoglichen Durchlaucht des Herzogs
Peter Friedrich Ludwig zu Oldenburg , - 8-

Uebertragung  der Erherrschaft Jever Zi . — der vor
50 Jahren geschehenen, der Regierung an daS
jetzt regierende Durchlauchtigste Fürstenhaus,
Feyer des Jahrstages derselben, Zz.

Uferwerke,  Anleihen zu denselben, s. Anleihen.
Umschreibung,  der deichfreyen Ländcreyen. Nähere

Bestimmungen der desfalls am 27 JuniuS
(ü July ) 181g. erlassenen Cammer-Bekanntma¬
chung Z43. — der wejnkaufspflichtigen Lande-
reyen in der Erbherrschaft Jever, . Z62. Auf¬
hebung der in der Verordnung von 1716 festge¬
setzten Meldungsfristcn und Strafen und Be¬
stimmung längerer Fristen und der Brüche,

Uneheliche Geburten,  sind von den Predigern des
Aemtern anzuzeigen, 225.
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Unterstützung,  der Mlitair - Personen aus Armen¬
mitteln rc. 274 . ff.

Unterstützungen,  welche den durch die Sfurmfluthen
vom zten nnd ^ ten Febr . >825 . getroffenen
Einwohnern geleistet worden , sind von der
Execution wegen älterer Schulden eximirt.
195 - ff.

Unterthan,  nähere Bestimmung der Verordnung vom
loten Jul . >82o . über den Erwerb und Ver¬
lust der Eigenschaft desselben , 584.

Untrrthanen - Verband,  Bescheinigung über die
Entlassung aus demselben , A84.

Urkunden,  deren Nachstempelung I , 7.

7/.
Vaganten,  Maaßregeln gegen dieselben , 148 . igZ.

154 - »56 ff. — welche ohne gehörige Pässe, ohne
Gewerbe und ohne Bestimmungs »Orte sich von
einem Orte zum andern herumtrcibcn , sollen
von der hiesigen Landesgränze gänz¬
lich  abgehalten und über die Gränzc zurück¬
gewiesen werden , 147.

Vaxrekgraben,  Weggeld daselbst , 12z, — Entrich¬
tung des Granzzolls daselbst von den aus dem
Bremischen einkommenden mid ins Bremische
ausgehenden Gegenständen , 2Z7.

Vasall, ! . 39 . 40 u . 41 . — kann , ohne besondere lieber-
einkunft , von dem After - Vasallen keine Wey¬
hülfe zu der zu leistenden Entschädigung , bey
Aufhebung der Lehnsverbindung , verlangen 1.42.

Vasallen,  haben um die Allodisication ihrer Lehen in
der bestimmten Frist nachzusuchen ! oder solche
gebührend zu muthen und zu empfangen , bey
Vermeidung der in den Lehnrechtem bestimmten
Nachtheile , 75 —76.

Werk auf,  der in Pfändung gezogenen Sachen ohne Zu¬
ziehung des Auctionsvrrwalters , wenn der
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Werth nicht über 2Z angeschlagen I . 21. —
der Feldfrüchte , kann bis zurErndte , mitIu«
stimmnng des Gläubigers , ausgcsctzt werden,
1. Li . die Verlängerung ist öffentlich bekannt
zu machen , idil !. — öffentlicher , des Concurs»
guts , geschieht an dem Orte des belegenen

Concursguts nur auf speciellcn Antrag der
Creditorcn , 24z . 6 . Bekanntmachung des
Verk -aufstermins 24z , g. die Bescheinigungen
über die gehörig geschehene Bekanntmachung,
muffen vordem Verkauf aä sota gebracht wer¬
den , ibill.

Verkäufe,  öffentliche , von ausländischen Schafen , sind
verboten , 58z.

Verifikation,  der Güter auf der Weser . Nähere
Bestimmungen zsZ — zag . S . Weser - Schiff-
fahrts - Acte.

Be r ifi c a tions - Comptoir « , Bestimmung dersel¬
ben , 8 >.

Verlöbnisse,  Vigorisation der im Jahre >6g6 am
L Rov . hinsichtlich derselben für das Herzog¬
thum OldeNb 'llbg erlassenen Verordnung , für
die Erbherrschaft Jever , Z78.

Berlobungs - Gebühren.  S . Gebühren , Stolge-
bühren.

Vermißte,  S . Verschollene.

Verordnung , wegen Umschreibung  der Grund¬
stücke in der Erbherrschaft Jever , 562 . — gel¬
tende , in den von Hannover abgetretenen Kirch¬
spielen in den Aemtern Vechta und Damme,
Declaration des H. r . der unter dem ; ren Dec.
I8r ? erlassenen desfälligen Verordnung , 27z.

V er pfl e gung  s k0 sten,  für die in das Krankenhaus
aufgenommenen Armen aus dem Lande , müs¬
sen spätestens in 6 Wochen , nach erhaltener
Rechnung , erstattet werden , 558.

Verschollene,  Bestimmungen wegen derselben in An¬
sehung derjenigen Unterthanen , welche in den



62 Sachregister.

Kricgsjahren vom i . Jan . i8 »Z bis zum Pari,
fer Fried ?» vom 20 . Rov . i8lg , i» irgend ei¬
nem Kriegsdienst zu Wasser oder zu Lande,
gestanden haben , und während oder in Folge
solches Dienstes vermißt sind , I , 8 — 17.

Versicherung,  beweglicher Güter , vor Feuers - Gefahr
in auswärtigen Assecuranz - Anstalten , ohne
Cammer - Konsens , ist verboten , bey Strafe
von zehn Procent der versicherten Summe , g-;
— 27 - — unbeweglicher  Besitzungen und
Gebäude , welche in dcrOldenburgischen Brand-
casse ausgenommen sind , in auswärtigen
Brand - Assecuranz - Anstalten , ist gänzlich ver¬
boten , Zg.

Versiegelung  und Inventur nach §. 91 . der Concurs«
Ordnung ist in der Regel erst aus Antrag ei¬
nes der Gläubiger zu verfügen , 241.

Verstärkungen , größerer bedeutender Deichstrecken
werden von dem ganzen Deichbandc in Bey»
hülfs - Arbeit bewerkstelligt ; geringere von der
Wogtey igz.

Vieh , Hornvieh , dessen EinfüKvAyg und Durchtrift in-
und respective durch - die Hannoverschen Lande
25g -, Modifikationen dieser Vorschriften , 49z.

Vichhandsl , ins Hannoverische. Vorschriften, Lieda-
bey zu beobachten 259 ff . 49z.

Vieh »Märktc , vor dem heil. G.eist-Lhore in Olden¬
burg . Anordnungen wegen derselben nnd Be¬
stimmung über die Marktage rc. 251.

Diehschütten . Nähere Erläuterung des ß. 8- der
dieserhalb am ro . Juli I82 <> erlassenenen Ver¬
ordnung wegen Beweisführung durch Laxation
des Schadens rc. §45.

Viehtreiber , was dieselben zu beobachten haben, bey
der Einführung und Durchtrist des Hornviehs
in - und resp . durch die hannöverischen Lande
--5S- ff- und 4SI. ff.

Bigorisatio » , der schon bestehenden Vorschriften, in

>4

?

K

.1.
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An ^ ' mng der von den Predigern bey denAem-
tern zu machenden Anzeigen der unehelichen
Geburten , und daß Gefallenen nicht erlaubt
seyn soll , mit einem Kranze zur Kopulation
zu kommen , 22g — der im Jahre i6z6 am
-tcn Nov . für das Herzogthum Oldenburg er¬
lassenen Berordnung hinsichtlich der Verlöbnisse
für die Erbherrschaft Jever , Z78.

Visiruugs - Orte,  wegen der armen Fußreisenden
150 . i6z . S . überhaupt Fußreisende.

Bogtey,  Leistung derselben bey Deicharbeiten , 17g—
iZe.

Vorladung,  der Vermißten , welche in den Kriegsjah-
ren von >805 bis i8 >S,  in irgend einem
Kriegsdienst gestanden und vermißt worden
7. n.

D orsich ts m a a ßr e g eln,  wegen des Mildbrandes
beym Hornvieh 360.

Vorstellungen,  an die obern Administrativ - Behör¬
den . Bitzorisation der frkhern Verfügungen
in Betreff der Form rc. zög.

Vorwüppsmann,  , 84 - §> 4 - r 85 -, was demselben
bey Stellung seiner Wüppe obliegt , 187. §. 8.

Waaren,  Bestimmung derjenigen , deren Verkauf den
Apothekern ausschließlich verbleiben soll , 46.
hlerzeichniß derselben 51 —54 -, derjenigen , de¬
ren Verkauf auch den Krämern gestattet seyn soll,
46 , Verzeichniß derselben 47 bis gl . — An¬
gabe und Verzollung derselben bey den Gränz-
zollstätten 4»6- ff- — st- hasten für die Ent¬
richtung des GrLnzzolls und hat der Zolle !n-
nehmer sich lediglich an dieselben in Ansehung
des GrLnzzolls sowohl als der etwa eintreten¬
den Cvnsiscation zu halten zgg . ff . — welche
in den Oldenburgischen Landen producirt - kön-
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nen von denselben durch Oldenbiirgrsche Schiffe
in auswärtige Englische Besitzungen «ingeführt
werden 489.

Wagenführer,  deren Pferde flüchtig geworden , wer¬
den in eine Brüche von 5 vH genommen , Z97.
was sie zu beobachten haben , wenn sic auf
öffentlichen Wegen und Straßen von ihren
Pferden Weggehen Z97.

Wall,  der Stadt Oldenburg , Policey Verordnung in
Betreff desselben 67.

WangerlLn bischer Dcichband,  in Jeverland , igo.
§. 1.

Wangerog,  Errichtung einer Bluse daselbst anstatt
des zerstörten Lenchtthurms , 247.

Warnung,  vor Annahme falscher Hannoverscher Pisto¬
len mit der Jahrszahl igiz , 270.

Warnungstafeln,  gegen das Eindringen unvermö¬
gender Fußreisenden in das Herzogthum Ol¬
denburg und die Erbherrschaft Jever , r ; r . 154.

Warschauische,  Z und j Thaler - Stücke , Verbot der¬
selben 482.

Wassermühlen,  Herrschaftliche in Oldenburg , Bann-
recht derselben , 64.

Weddegeld,  S . Lastgeld.

Weg gelb,  dessen Herabsetzung am Schweiburger Moor¬
deich 17. Weggeld auf dem Gränz - und Schei,
dewege von der Achtermeerschen bis zur Hoben¬
brake log . — zu Barrelgraben 12z . — zu
Bümmerstede und Tungeln 236 . — für die
Passage über den innern Moordamm zu Sehe¬
stedt am Schweyburger Communiondeich,
z,g . — zu Cloppenburg 42z . — für die Pas-
sagejder Chauffeestrecke zwischen Sandersfeld
und Falkenburg 481 . — zu Essen , im Amte
Löningen 485.

Wehle « , wann sie vorhanden , igo » deren Zudeichung,
idick.
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Wrhapflicht ! ge , beeidigte, aber für daß erste Jahr
avieder beurlaubte, deren Absterben ist der Mi-
kitair -Commission anzuzeigen I. rg . — in
Reserve gestellte , deren Gerichtsstand -o. —
Welche sich den Studien widmen , weitere Be¬
stimmungen hinsichtlich der einstweiligen Be-
freyung derselben vom active» Militair -Dienst
,oc >. — Ansprüche derselben an die Armen-An-
stalten »74. ff.

Weinkaufs - GebüHren,  auf dem Rodenkircher Jahr¬
markt, 4-r.

W ei rrk.au fspflichki g e Ländercyen,  in der Herr¬
schaft Jever, Verordnung .wegen der Umschrei«
bu»g derselben ZL- >

Wefev - Schifffahrrs - Acre,  Commission zur
Handhabung derselben, 86 . 87.

We ser «Schi fffahrt -s - Acte,  Publication derselben
7g . — Ausführung derselben und der , in Be¬
ziehung auf die darin nicht berührten Schiff¬
fahrts - Verhältnisse auf der Weser , zur An¬
wendung kommenden geschlichen Bestimmungen
80—88. — Mit der Ausführung ist die Regie¬
rung und dieCammer des Herzegthums Olden¬
burg beauftragt . Bestimmung der Beri-
sications - Comptvire 8- 2 . — Anstellung eines
Stromrichters §. 4 . dessen Competenz Z. Z. dessen
Wirkungskreis §. 6. er darf in den vor ihm ge¬
hörigen Fällen eine Geldstrafe bis zu 5« rrß>
Gold , Gesängnißstrase bis zu 8 Lagen und
körperliche Züchtigung bis zu zo Streichen er¬
kennen st. 8- — Verfahren vor dem Strom¬
richter st. 9 . (S . Stromrichter ). — Commis«
sisn .zur  Weser - Schiffsahrts - Acte st. 11. —
Recurseinlegung an dieselbe wider die Entschei¬
dungen des Stromrichters , Verfahren dabey
st. ir . — Anweisung für die Schiffer, ihre zu
Zrachtfahrken auf der Weser bestimmten Schiffe,
in Gemäßheit der st. 4 und 5. der Weser-

S
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Schifffahrt - Aßte messen, nummeriren und pa»
tentiren zu lassen 88- — Erläuterungen zum
Behuf der Ausführung der Weser-Schifffahrts-
Acte und fersiere Bestimmungen in Beziehung
auf die darin sifcht berührten Schifffahrts -Ver¬
hältnisse auf dentxOldcnburgischenStromtheile
der Weser 91—100, — Welche Schiffer «inen,
im §. 4. der Weser - Schifffahrts - Acte vorgc-
schriebcnen Erlaubniß -Schein (Patent ) bedür-,
fcn, 92. — Das Berisicatious - Comptoir zu
Brake ist mit dem Ausmeffen und der Bezeich¬
nung der Schiffe beauftragt 9; . — Bcstim,
mung der Plätze, wo in Gemäßheit des §. 4a.
der W. S . A. allein soll angelegt werden kön¬
nen. — Ergänzende Bestimmungen zu dersel¬
ben Lgz. ff. — Ermäßigung des Weserzolls,
294. 295. — Zollstätte an der Weser Z04—zu.
— Zollsätze rdiä . — Maaß - und Gewichts-Ver¬
hältnisse Z02—zog. — Normal - und Gewichts-
Tabelle zur Berechnung des Weserzolls z >>—
Z2i . — Erläuterungen und nähere Bestim,
mungcn in Beziehung auf die Ergänzungen
zur Weser- Schifffahrts - Acte, zag.

Weserzsll , 294. ff.

W i r th e , Gast - und Schenkwirthen ist das Credrtiren
auf geistige Getränke bey Brüche und Verlust
der Concession untersagt I . 27. — welche sich
hinsichlich der Verordnung wegen Gebrauchs
ungestempelter Spielkarten einer Contravention
schuldig machen, werden mit Brüche und Ein¬
ziehung der Wirthsschafts-Concession bestraft,
1. 39-

Wittow,  Halbinsel , Leuchtthurm daselbst, goz. S.
Arcona.

W i t t w en - C a ss e,, Beytreibung der Beyträge zu der¬
selben von den Herrschaftlichen Bedienten und
Verlängerung des Zahlungstermins auf ein
volles Vierteljahr 207.
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Wittwen - Casse - Verordnung , Modification der
§, §. 4 . und 22 . derselben 257 . — authentische
Interpretation des Z. 19 . derselben , zzz.

Wochenmarkt,  in der Stadt Delmenhorst Z29.
Wöchentliche Anzeigen,  Verlegung der Termine

zur Ausgabe derselben und Annahme der für
dieselben bestimmten Jnserenda 259 . — erschei¬
nen wöchentlich zweymal 274.

Woll - Märkte,  Anordnung derselben zu Strückhauser¬
moor , Stollhamm , Jever und Oldenburg , zgZ-

Wucherblume,  Anweisung zur Vertilgung derselben^
rog.

Wüppen,Register,  tLZ u . 136.

L.
Zahlungs - Mandatö,  gerichtliche , find den Äucti-

onsverwaltern auf ihr Ansuchen , wlder die
Käufer und Heuerleute , und weitere Hülfs,
Vollstreckung auch wahrend der Gerichtsferien
zu crtheilen , 7z.

Zehrgeld,  welches den armen Fußreisenden zu verab¬
reichen ist , 149 . iZA u . iSz . S . überhaupt
Fußreisende.

Ae hr p fe n n in g. S . Zehrgeld.
Zeitrechnung,  christliche , derselben habeü sich die Juden in

allen ihren Eontracten zu bedienen , 478 . Z. 15.
Zeugen,  deren wechselseitige Sistirung in bürgerlichen

Rechtssachen , an -die Königlich - Honnoverschen
und Oldenburgischen Gränzgerichte . Verabre¬
dung zwischen Hannover und Oldenburg Lie-
serhalb , izZ.

Ziegel - Dächer,  in welchen Städten und Oertern des
Herzogthums solche vorgeschrieben find , Z85. ff.
müssen in Kalk  gelegt werden zzö .— derjenigen
Gebäude indessen , welche zum landwirthschast-
lichen Gebrauch und zum Aufbewahren rauher
Früchte bestimmt sind , können in Lehmdo »-



Een gelegt 'werden Z87. — Anweisung zur Be¬
reitung der Lchmdocken, Z92. — Die seht noch
in Strohdocken liegenden Ziegeldächer müssen
innerhalb fünf Zähren in Kalk rcspcctlv « in
Lchmdocken umgelegt werden , Z87.

Z 0 l ld e fra ud all i 0 n c n , Strafe derselben 410. ff.
^ 0 ll , Ein - und Ausgangs - Zoll . S . Gränzzoll.
Zoll - Einnehmer,  hält sich, in Betreff der Entrich¬

tung des Gränzzolls sowohl , als auch in An¬
sehung der eintretendcn Consiscation wegen
Aolldefraudalionen in jederHinsicht lediglich an
die Güter selbst und deren einländischen Käu¬
fer und Empfänger 400 ; er ist berechtigt und
verpflichtet , zu untersuchen , ob richtig angege¬
ben ist. Verfahren dabcy 408 u. 409.

ASlle,  auf Schiffe,  in den KLnigl . Großbrittannischen
Häfen Rsmsgate und Dover.  Aufhebung
derselben , zu Gunsten der Oldenburgischen
Schiffe , iob.

Zoll - Sätze,  welche an den verschiedenen Jollställten gn
der Weser zu erhebe» , §04—zu.

Zoll - Stätte,  Verlegung derselben von Delmenhorst
nach Varrelgrabcn 2Z7. — an der Weser . Ver¬
zeichniß derselben mit Angabe der zu erheben¬
den Zoll - Sätze, §04 —zu.

Zuschlag,  derMoncurSguts . Aussetzung desselben auf
z bis 4 Wochen , 24Z.

Zwangs »Arbcits - Anst  all t,  zu Vechta. Authenti¬
sche Declaration des §. 4g . der Verordnung
über Bestimmung und Zweck derselben, »58-
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